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Einleitung und Bezeichnungen

Die Kasse ist eine Stiftung im Sinne von Artikel 80 ff. ZGB. Sie wurde mit 6ffentlicher Urkunde
vom 9. April 1969 errichtet und hat ihren Sitz in Thayngen. Die Kasse ist eine registrierte Vor-
sorgeeinrichtung im Sinne von Artikel 48 BVG. Damit verpflichtet sie sich, in jedem Fall die
Mindestleistungen gemass BVG zu erbringen.

Die Kasse bezweckt, die Arbeitnehmenden des Arbeitgebers gegen die wirtschaftlichen Fol-
gen von Alter, Invaliditdt und Tod nach Massgabe des vorliegenden Reglements zu versi-
chern.

Die Kasse fuhrt Vorsorgeplane im Beitragsprimat gemass Artikel 15 FZG. Das vorliegende
Reglement regelt die Basisplane im Beitragsprimat und den Kapitalplan "Schicht" im Bei-
tragsprimat.

Im vorliegenden Reglement gelten folgende Bezeichnungen:

Kasse Pensionskasse Unilever Schweiz

Arbeitgeber Unilever Schaffhausen Service AG sowie wirtschaftlich und finanziell eng mit
ihr verbundene Gesellschaften (siehe Anhang), die ihr Personal bei der Kasse
versichern

Mitglieder Aktive, invalide oder pensionierte Mitglieder der Kasse

Aktive Mitglieder Mitglieder, die weder invalid noch pensioniert sind

Invalide Mitglieder Mitglieder, die als invalid anerkannt worden sind

Pensionierte Mitglieder Mitglieder, die eine Altersrente beziehen

Ehegatte/Lebenspartner Wird fir mannliche und weibliche Personen verwendet

Risikoversicherung Versicherung der Risiken Tod und Invaliditat fur aktive Mitglieder bis zum
31. Dezember nach vollendetem 19. Altersjahr

Vollversicherung Versicherung der Risiken Alter, Tod und Invaliditat fir aktive Mitglieder ab
dem 1. Januar nach vollendetem 19. Altersjahr

AHV Eidgendssische Alters- und Hinterlassenenversicherung

v Eidgendssische Invalidenversicherung

MV Eidgendssische Militarversicherung

BVG Bundesgesetz Uber die Dberufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982

BVV 2 Verordnung Uber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge vom 18. April 1984

FZG Bundesgesetz Uber die Freizlgigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 1993

FzV Verordnung Uber die Freizligigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge vom 3. Oktober 1994

OR Schweizerisches Obligationenrecht vom 30. Marz 1911

ZGB Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
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Gleichgeschlechtliche Paare in eingetragener Partnerschaft gemass dem Partnerschaftsgesetz sind
den Ehegatten gleichgestellt. Die Eintragung der Partnerschaft entspricht der Heirat und die gerichtliche
Aufldsung der eingetragenen Partnerschaft der Scheidung.
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Mitgliedschaft

Art. 1 Beitritt

' Mit dem Anschluss an die Kasse verpflichtet sich der Arbeitgeber, samtliche Arbeitnehmen-
den gemass Anschlussvertrag in der Kasse zu versichern.

2 Nicht versichert werden Arbeitnehmende:

a. deren Grundlohn im Sinne von Artikel 10 des vorliegenden Reglements den Betrag von
20'000 Franken nicht erreicht;

b. die fur eine beschrankte Zeit von hdchstens 3 Monaten angestellt sind; bei Verlangerung
des Arbeitsverhaltnisses erfolgt der Anschluss im Zeitpunkt der Verlangerung; dauern
mehrere aufeinander folgende Anstellungen beim Arbeitgeber insgesamt langer als
3 Monate und ubersteigt kein Unterbruch 3 Monate, so ist der Arbeitnehmer ab Beginn
des insgesamt 4. Arbeitsmonats versichert;

c. die nebenberuflich tatig sind und bereits fir eine hauptberufliche Erwerbstatigkeit obliga-
torisch versichert sind, oder im Hauptberuf eine selbstandige Erwerbstatigkeit ausiben;

d. die bei Arbeitsantritt mindestens zu 70 % invalid im Sinn der IV sind oder im Sinne von
Artikel 26a BVG provisorisch weiterversichert blieben;

e. die bei Arbeitsantritt das ordentliche Rucktrittsalter erreicht haben;

f.  die von einem auslandischen Unilever-Arbeitgeber versetzt werden, in der auslandischen
Versicherung verbleiben und ein Befreiungs-Gesuch gemass Artikel 1j Absatz 2 BVV 2
stellen (International Assignees).

3 Der Beitritt in die Kasse erfolgt beim Arbeitsantritt, frihestens jedoch am 1. Januar nach
Vollendung des 17. Altersjahres. Lernende sind unabhangig vom Alter versichert.

4 Bis zum 31. Dezember nach vollendetem 19. Altersjahr ist das Mitglied gegen die Risiken
Invaliditdt und Tod versichert. Ab dem 1. Januar nach vollendetem 19. Altersjahr sind auch
die Altersleistungen versichert.

Art. 2 Information bei Arbeitsantritt

' Eintretende Mitglieder haben die Kasse Uber ihre personliche Situation im Vorsorgebereich
zu informieren und ihr namentlich Folgendes mitzuteilen:

a. Name und Adresse anderer Vorsorge- oder Freizlgigkeitseinrichtungen, bei denen sie
Uber Guthaben der 2. Saule verfligen;

b. Betrag der Freizlgigkeitsleistung, die fir sie Uberwiesen wird, den Betrag des BVG-AI-
tersguthabens sowie gegebenenfalls den Betrag der im Alter 50 erworbenen Freiziigig-
keitsleistung. Absatz 2 bleibt jedoch vorbehalten;
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c. wenn sie verheiratet sind, den Betrag der Freizugigkeitsleistung, auf die sie im Zeitpunkt
ihrer Heirat Anspruch gehabt hatten; Absatz 2 bleibt jedoch vorbehalten;

d. gegebenenfalls den Betrag, den sie fir Wohneigentumsférderung verpfandet oder bezo-
gen und noch nicht zuriickerstattet haben.

2 Mitglieder, die am 1. Januar 1995 verheiratet waren und nicht in der Lage sind, der Kasse
den Betrag der im Zeitpunkt der Heirat erworbenen Freizligigkeitsleistung mitzuteilen, geben
der Kasse jenen Freizlgigkeitsbetrag (mit Berechnungsstichtag) bekannt, von dem sie zum
ersten Mal nach dem 1. Januar 1995 Kenntnis erhalten haben.

3 Bei der Uberweisung von Vorsorgeguthaben an die Kasse verlangt die Kasse von den bis-
herigen Vorsorgeeinrichtungen die Angaben gemass Absatz 1 Buchstabe b und c sowie ge-
mass Absatz 2, sofern diese nicht mitgeteilt werden.

Art. 3 Arztliche Untersuchung, Vorbehalte und Anzeigepflichtverletzung

' Die Kasse kann auf ihre Kosten neu eintretende Mitglieder arztlich untersuchen lassen und
innerhalb von 6 Monaten nach Eintritt Vorbehalte bezlglich der Invaliden- und Hinterlasse-
nenleistungen anbringen. Allfallige Vorbehalte sind wahrend héchstens 5 Jahren und nur auf
der bei der Kasse erworbenen, Uberobligatorischen Vorsorge gultig. Wird das Mitglied wah-
rend der Giltigkeitsperiode des Vorbehalts invalid oder stirbt er infolge einer Krankheit, so
werden die Invaliden- oder Todesfallleistungen der Kasse lebenslanglich auf die Hohe der
BVG-Mindestleistungen reduziert. Die Kasse kann sich ebenfalls auf die Vorbehalte des Riick-
versicherers stitzen.

2 Macht das neu eintretende Mitglied in der Gesundheitserklarung unrichtige Angaben oder
verschweigt es Tatsachen (Anzeigepflichtverletzung) oder verweigert es die arztliche Unter-
suchung, kann die Kasse das neu eintretende Mitglied binnen einer Frist von 6 Monaten,
nachdem sie sichere Kenntnis von der Verletzung der Anzeigepflicht erhalten hat oder nach
Verweigerung der arztlichen Untersuchung, per eingeschriebenem Brief den Rucktritt vom
Uberobligatorischen Vorsorgevertrag bzgl. der Risikoleistungen erklaren.

Art. 4 Informationspflichten der Destinatare

' Mitglieder, Leistungsbeziiger und andere Destinatare der Kasse sind verpflichtet, der Kasse
unmittelbar, wahrheitsgetreu und unaufgefordert alle fiir das Versicherungsverhaltnis relevan-
ten Informationen zur Verfigung zu stellen.

2 Insbesondere miissen sie der Kasse alle Anderungen des Zivil- und Familienstands (Heirat,
Tod, Scheidung) sowie Geburt und Tod von Kindern, unaufgefordert, unverzuglich und schrift-
lich melden.

3 Die in Absatz 1 genannten Personen haften fiir Schaden aus falscher, unterlassener oder
verspateter Information.

Art. 5 Information des Mitglieds

' Die Kasse (ibergibt jedem Mitglied bei seinem Beitritt, bei jeder Anderung seiner Versiche-
rungsbedingungen und bei Heirat, jedoch mindestens einmal pro Jahr einen Versicherungs-
ausweis.
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2 Der Versicherungsausweis gibt dem Mitglied Auskunft Uber seine individuellen Versiche-
rungsbedingungen, insbesondere Uber die versicherten Leistungen, den beitragspflichtigen
Lohn, die Beitrdge des Mitglieds und die Freizligigkeitsleistung. Bei einer Abweichung
zwischen dem Versicherungsausweis und dem vorliegenden Reglement ist Letzteres
massgebend.

3 Ferner informiert die Kasse jedes Mitglied mindestens einmal pro Jahr in geeigneter Weise
Uber die Organisation und die Finanzierung der Kasse, sowie Uber die Zusammensetzung des
Stiftungsrates.

4 Auf Anfrage Ubergibt die Kasse den Mitgliedern ein Exemplar der Jahresrechnung und des
Geschéftsberichts und informiert sie Uber den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen
Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung
sowie den Deckungsgrad.

Art.6 Ende

' Die Mitgliedschaft in der Kasse endet, wenn das Arbeitsverhaltnis aus einem anderen Grund
als Invaliditat oder Pensionierung zu Ende geht. Vorbehalten bleibt die externe Mitgliedschaft
(Artikel 7 und 8).

2 Hat das Mitglied im Verlauf eines Monats seit der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses kein
neues Vorsorgeverhaltnis abgeschlossen, und stirbt es oder erleidet es eine Arbeitsunfahig-
keit, die spater zum Tod oder zur Anerkennung der Invaliditat durch die Kasse flhrt, so er-
bringt die Kasse jene Leistungen, die bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses versichert wa-
ren.

3 Ist ein Mitglied nach Ablauf der Nachdeckungsfrist nicht voll arbeitsfahig und wird es in der
Folge invalid erklart, so besteht Anspruch auf Invalidenleistungen nach diesem Reglement im
Umfang des BVG-Minimums. Dasselbe gilt bei Erhéhungen des Invaliditatsgrads.

4 Wird die Kasse gemass Absatz 2 oder 3 leistungspflichtig und wurde die Freiziigigkeitsleis-
tung bereits Uberwiesen, so verlangt die Kasse deren Rlckzahlung oder kirzt ihre Leistungen
entsprechend. Abgangsentschadigungen aus dem Unilever-Sozialplan werden angerechnet,
wenn im Nachhinein IV-Leistungen der Kasse fallig werden.

5 Artikel 32 betreffend die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leis-
tungsanspruchs nach Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der IV bleibt vorbehalten.

Art. 7 Weiterversicherung nach Kiindigung des Arbeitsverhidltnisses durch den
Arbeitgeber

' Das Mitglied, das nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der Versicherung ausscheidet,
weil das Arbeitsverhaltnis vom Arbeitgeber aufgeldst wird, kann weiterversichert bleiben,
sofern es die Weiterversicherung bis Ende des Arbeitsverhaltnisses schriftlich beantragt. Ein
unterzeichnetes und durch den Arbeitgeber initiertes ‘Termination Agreement’ qilt als
Kindigung durch den Arbeitgeber.

2 Wahrend der Weiterversicherung kann das Mitglied entweder die Vollversicherung oder nur
die Risikoversicherung weiterfihren. Der letzte versicherte Lohn (gemass Artikel 11) wird
entweder zu 100 %, zu 75 % oder zu 50 % weitergefuhrt. Das Mitglied teilt der Kasse in
seinem Antrag auf Weiterversicherung mit, in welchem Umfang - Voll- oder
Risikoversicherung und Héhe des versicherten Lohns — es die Weiterversicherung fortfiihren
will. Die gewahlte Lésung kann jahrlich mit Wirkung per 1. Januar eines Kalenderjahrs
gewechselt werden. Die Kasse ist dabei jeweils bis spatestens 30. November schriftlich zu
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informieren. Ohne schriftliche Mitteilung bleibt die gewahlte Form in Kraft. Der versicherte
Lohn kann nicht tiefer sein als der minimale koordinierte Jahreslohn gemass Artikel 8 Absatz
2 BVG.

3 Die Austrittsleistung bleibt in der Kasse, auch wenn das Mitglied lediglich die
Risikoversicherung weiterflhrt. Tritt das Mitglied in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein,
Uberweist die Kasse die Austrittsleistung in dem Umfang an die neue Vorsorgeeinrichtung, als
sie flr den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen verwendet werden kann.

4 Das Mitglied schuldet neben seinen eigenen Beitragen auch jene des Arbeitgebers aufgrund
des gemass Artikel 7 Absatz 2 in der Weiterversicherung versicherten Lohnes.

°> Die Weiterversicherung endet, wenn:
a. das Mitglied die Weiterversicherung kindigt;

b. die Pensionskasse die Weiterversicherung kindigt, weil das Mitglied mit der Bezahlung
der Beitrage in Verzug ist. Das Mitglied ist in Verzug, wenn Beitragsausstande nach
einmaliger Mahnung nicht innerhalb von 30 Tagen beglichen werden;

c. das Mitglied sich vollumfanglich pensionieren Iasst;

d. das Mitglied Anspruch auf eine befristete Invalidenrente hat. Hat das Mitglied Anspruch
auf eine Teil-Invalidenrente, endet die Weiterversicherung nur fir den invaliden Teil der
Versicherung;

e. das Mitglied vor Erreichen des ordentlichen Rucktrittsalters stirbt;

f. das Mitglied in eine Vorsorgeeinrichtung eintritt und mehr als 2/3 der Austrittsleistung an
die neue Einrichtung tUberwiesen wird.

6 Hat die Weiterversicherung mehr als 2 Jahre gedauert, werden die Altersleistungen nur in
Rentenform ausgerichtet (mit Ausnahme des Sparguthabens im Kapitalplan). Der Vorbezug
oder die Verpfandung der Austrittsleistung fur Wohneigentum zum eigenen Bedarf sind nicht
mehr moglich.

Art. 8 Pramienpflichtige, externe Mitgliedschaft

' Mitglieder, die infolge Krankheit, Unfall, Schwangerschaft (gemass Geschéftsreglement Ar-
tikel 6) voribergehend keinen versicherten Lohn beziehen sowie Mitglieder, die fur eine be-
grenzte Zeit zu einer Unilever-Firma im Ausland versetzt werden (International Assignees),
kénnen der Kasse als pramienpflichtige, externe Mitglieder angeschlossen bleiben, auch
wenn kein Arbeitsverhaltnis mit einer schweizerischen Unilever-Firma mehr besteht, sofern
nicht anderweitig ein neues Vorsorgeverhaltnis eingegangen wird und wenn die Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses keinen Anspruch auf die Weiterfihrung der Versicherung im Sinne
von Artikel 7 begrundet.

2 Mitglieder, deren Arbeitsverhaltnis mit dem Arbeitgeber freiwillig oder erzwungen aufgeldst
wird, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 oder Art. 8 Abs.1 erflllt sind, kénnen
der Kasse als pramienpflichtige, externe Mitglieder angeschlossen bleiben, sofern das Mit-
glied dies spatestens bis zum letzten Arbeitstag beantragt.

3 Die Versicherung von pramienpflichtigen, externen Mitgliedern wird auf der Grundlage des
letzten versicherten Lohnes sowohl fir die Spar- als auch die Risikoversicherung weiterge-
fuhrt.
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4Bei der externen Weiterversicherung gemass Absatz 1 entrichten das Mitglied und der Ar-
beitgeber weiterhin ihre Beitrage, wobei das Mitglied seine Beitrage direkt der Kasse schuldet.

°Bei der externen Weiterversicherung gemass Absatz 2 schuldet das Mitglied neben seinen
eigenen Beitragen auch jene des Arbeitgebers.

¢ Die pramienpflichtige, externe Mitgliedschaft dauert hdchstens 24 Monate. Die externe Wei-
terversicherung endet vorher, wenn eine der Bedingungen von Art. 7 Abs. 5 erfillt ist.

" Regelungen zwischen Arbeitgeber und dem aktiven Mitglied betreffend die externe Mitglied-
schaft, die von diesen Bestimmungen abweichen, sind flir die Kasse nicht bindend. Die Kas-
senadministration ist frihzeitig in die Beratung miteinzubeziehen.

Art. 9 Unbezahlter Urlaub

' Bei einer vortibergehenden Beurlaubung von maximal 6 Monaten ohne Salarzahlung erfahrt
der Versicherungsschutz fur Invaliditat und Tod keinen Unterbruch.

2 Das vorhandene Alters- und Sparguthaben sowie das VP-Konto werden wahrend des unbe-
zahlten Urlaubs zu den vom Stiftungsrat vorgesehenen Satzen verzinst. Es werden keine Al-
ters- und Spargutschriften geaufnet. Die versicherten Risikoleistungen entsprechen den zu
Beginn des unbezahlten Urlaubs festgelegten Leistungen.

3 Wahrend des unbezahlten Urlaubs werden keine Sparbeitrage geschuldet. Der auf der
Grundlage des letzten versicherten Lohnes festgelegte Risikobeitrag (Arbeithehmer- und Ar-
beitgeberanteil) geht zulasten des aktiven Mitglieds. Die Beitrage sind vor dem unbezahlten
Urlaub fallig.

4 Beurlaubungen von mehr als 6 Monaten fallen fiir die ganze Zeitdauer nicht unter die in
Absatz 1 genannte Regelung und werden als Austritt und Wiedereintritt behandelt.

> Regelungen zwischen Arbeitgeber und dem aktiven Mitglied betreffend den unbezahlten Ur-
laub, die von diesen Bestimmungen abweichen, sind flir die Kasse nicht bindend. Die Kas-
senadministration ist friihzeitig in die Beratungen miteinzubeziehen.

6 Die Anspriiche und Pflichten aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge sind auf jeden
Fall zu beachten.
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Gemeinsame Bestimmungen

Art. 10 Grundiohn

' Als jahrlicher Grundlohn gilt der vertraglich vereinbarte Jahreslohn, inklusive eines allfalligen
13. Monatslohnes, sofern nachstehend nichts Abweichendes geregelt ist.

2 Nicht als Grundlohn gelten insbesondere Vergltungen fiir Uberstunden, Boni, Provisionen,
Schichtzulagen, Verkaufs- und/oder Gewinnpramien, Boni aus besonderen Aktionen, Kinder-
zulagen und andere Zulagen einmaliger oder zeitweiliger Natur.

3 Fur folgende Mitglieder entspricht der Grundlohn dem Zieleinkommen, welches einmal pro
Jahr festgelegt und anschliessend nicht mehr korrigiert wird:

a. Mitglieder, die ganz oder mehrheitlich auf Provisionsbasis arbeiten;
b. Mitglieder, die auf Stundenlohnbasis beschaftigt sind;
c. Mitglieder, die unregelmassig arbeiten (z.B. "auf Abruf").

4 Far Mitglieder, die nach der Euronet Policy entlohnt werden, entspricht der Grundlohn der
Notional Base Pensionable Reference Pay gemass Addendum to Contract in respect of Pen-
sions.

5 Entschadigungen flr eine Erwerbstéatigkeit im Dienst von Dritten werden bei der Berechnung
des Grundlohnes nicht beriicksichtigt.

Art. 11 Versicherter Lohn

' Der versicherte Lohn ist massgebend fiir die Berechnung von Beitragen und Leistungen im
Basisplan.

2 Als versicherter Lohn gilt der Grundlohn, abziglich des Koordinationsbetrages gemass An-
hang Artikel 2. Fur teilzeitbeschéaftigte Mitglieder wird der Koordinationsbetrag mit dem pro-
zentualen Beschéaftigungsgrad multipliziert.

3 Betragt der versicherte Lohn weniger als der im Anhang festgelegte Mindestbetrag, so wird
er auf diesen erhoht. Betragt der versicherte Lohn mehr als der im Anhang festgelegte Maxi-
malbetrag, so wird er auf diesen beschrankt.

4 Anderungen des Grundlohnes werden unmittelbar bei der Berechnung des versicherten Loh-
nes berucksichtigt.

5 Sinkt der Grundlohn eines Mitglieds voribergehend als Folge von Krankheit, Unfall,
Arbeitslosigkeit, Elternschaft, Adoption oder dhnlichen Umstanden, so wird der versicherte
Lohn mindestens wahrend der gesetzlichen Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers gemass
Artikel 324a OR oder des Mutterschaftsurlaubs gemass Artikel 329f OR oder des Urlaubs des
andern Elternteils gemass Artikel 329g und 329g° OR oder des Betreuungsurlaubs gemass
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Artikel 329/ OR oder des Adoptionsurlaubs gemass Artikel 329 OR aufrechterhalten, sofern
das Mitglied keine Herabsetzung verlangt.

Art. 12 Massgebender Lohn im Kapitalplan
" Im Kapitalplan werden allfallige Schichtzulagen versichert.

2 Der massgebende Lohn im Kapitalplan darf zusammen mit dem versicherten Lohn im Ba-
sisplan den gemass Artikel 79¢ BVG maximal versicherbaren Lohn (siehe Anhang, Artikel 2)
nicht Uberschreiten.

Art. 13 Weiterversicherung des bisherigen Lohnes

' Aktive Mitglieder, deren Grundlohn sich nach dem 58. Altersjahr um hochstens die Halfte
reduziert, kdnnen den bisherigen versicherten Lohn weiterfiihren, langstens jedoch bis zum
ordentlichen Rlcktrittsalter.

2 Mitglieder, die mindestens 15 Dienstjahre aufweisen, entrichten weiterhin den Mitgliederbei-
trag auf der Lohndifferenz; der entsprechende Arbeitgeberbeitrag geht zu Lasten des Arbeit-
gebers.

3 Die Ubrigen Mitglieder entrichten sowohl den Mitglieder- als auch den Arbeitgeberbeitrag auf
der Lohndifferenz, wobei dieser Arbeitgeberbeitrag flir die Berechnung der minimalen Aus-
trittsleistung als persénlicher Einkauf gilt.

4 Beide Lohnteile werden in der gleichen Planvariante versichert.

® In der Berechnung der Freiziigigkeitsleistung gemass Artikel 19 FZG erfolgt fiir die Beitrage
nach Absatz 2 kein Zuschlag von 4 % pro Altersjahr ab dem 20. Altersjahr.

Art. 14 Anderung des Beschiftigungsgrades

Bei Anderung des Beschaftigungsgrades (Erhéhung oder Herabsetzung) wird der versicherte
Lohn gemass Artikel 11 neu berechnet.

Art. 15 Ordentliches Riicktrittsalter

Das ordentliche Rcktrittsalter betragt flir Mann und Frau 65.

Art. 16 Einkauf von Vorsorgeleistungen

! Aktive Mitglieder in der Vollversicherung missen die Uberweisung von Austrittsleistungen
anderer Vorsorge- oder Freizligigkeitseinrichtungen an die Kasse verlangen. Die Austrittsleis-
tungen aus anderen Vorsorge- und Freizlgigkeitseinrichtungen werden dem Altersguthaben
des Mitglieds gutgeschrieben.

2 Aktive Mitglieder in der Vollversicherung kénnen (iberdies auf eigene Kosten Versicherungs-
leistungen gemass den Einkaufstabellen im Anhang einkaufen.

3 Die personlichen Einkaufe werden primar fir den vollstéandigen Einkauf der Altersleistungen
im ordentlichen Rucktrittsalter verwendet. Ein allfalliger Uberschuss wird fur den Einkauf von
Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung verwendet.
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4 Der Betrag der personlichen Einlagen entspricht hchstens der Differenz zwischen dem ma-
ximal mdglichen Altersguthaben der gewahlten Planvariante gemass Artikel 27 Absatz 6
(siehe Anhang) und dem am Tag des Einkaufs vorhandenen Altersguthaben. Der Hochstbe-
trag der Einkaufssumme reduziert sich um:

a. Austrittsleistungen, welche das aktive Mitglied nicht in die Kasse eingebracht hat;

b. getatigte Vorbezlige fir die Wohneigentumsférderung, welche gemass Artikel 18 Absatz 7
nicht mehr zurickbezahlt werden konnen;

c. Guthaben in der Saule 3a, soweit es die mit den jeweils gultigen BVG-Mindestzinssatzen
aufgezinste Summe der jahrlichen vom Einkommen hdchstens abziehbaren Beitrage des
Jahrgangs ab vollendetem 24. Altersjahr des aktiven Mitglieds einer Vorsorgeeinrichtung
nach Artikel 80 BVG Ubersteigt; massgebend ist die vom Bundesamt flir Sozialversiche-
rung erstellte Tabelle

d. die bereits bezogenen Altersleistungen.

6 Flr Personen, welche aus dem Ausland zuziehen und noch nie einer Vorsorgeeinrichtung
in der Schweiz angehort haben, darf in den ersten 5 Jahren nach Eintritt in eine schweizeri-
sche Vorsorgeeinrichtung die jahrliche Einkaufssumme 20 % des versicherten und des mas-
sgebenden Lohnes nicht Gberschreiten. Die bei einer friheren Vorsorgeeinrichtung abgelau-
fene Versicherungsdauer wird flr die Berechnung der Flnfjahresfrist berticksichtigt.

7 Freiwillige Einkaufe durfen erst vorgenommen werden, wenn Vorbeztge fir die Wohneigen-
tumsférderung und Uberweisungen infolge Scheidung zuriickbezahlt sind.

8 Die aus den Einkaufen resultierenden Leistungen dirfen innerhalb der nachsten 3 Jahre
nicht in Kapitalform bezogen werden.

% Von den Beschrankungen gemass Absatz 7 und Absatz 8 ausgenommen sind die Wieder-
einkaufe im Falle der Ehescheidung.

0 Fir die Einhaltung der gesetzlichen Einkaufsbestimmungen hat das Mitglied der Kasse vor
dem Einkauf eine entsprechende Erklarung und allenfalls die notwendigen Unterlagen abzu-
geben (Guthaben Saule 3a, Guthaben in Freizlgigkeitseinrichtungen).

" Die personlichen Einlagen kénnen gemass den massgeblichen &ffentlich-rechtlichen Best-
immungen von den direkten Steuern an Bund, Kantone und Gemeinden abgezogen werden.
Die Kasse garantiert jedoch keine Abzugsmadglichkeit der an sie Uberwiesenen Einlagen.

Art. 17 Ehescheidung

' Die Kasse vollstreckt nur rechtskraftige Scheidungsurteile von Schweizer Gerichten. Sie ge-
wahrt in jedem Fall die gesetzlichen Mindestleistungen gemass BVG und FZG.

2 Wird ein aktives Mitglied zum Vorsorgeausgleich verpflichtet, so vermindert die Kasse
seine Vorsorgeleistungen wie folgt:
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a.

das reglementarische Altersguthaben wird um den gerichtlich festgelegten Betrag vermin-
dert; dies fiihrt zu einer Verminderung aller Vorsorgeleistungen, welche auf der Grundlage
des reglementarischen Altersguthabens berechnet werden. Der zu Gbertragende Teil der
Austrittsleistung wird primar dem VP-Konto und dann dem Sparguthaben im Kapitalplan
belastet. Ein allfalliger Restsaldo wird schliesslich dem Altersguthaben im Basisplan be-
lastet. Alle weiteren individuellen Guthaben des Mitglieds werden proportional vermindert
(minimales Altersguthaben gemass BVG, eingebrachte Freizlgigkeitsleistungen, Ein-
kaufe, Sparbeitrdge) Das minimale Altersguthaben geméass BVG wird entsprechend dem
Verhaltnis zwischen Ubertragener Austrittsleistung und dem gesamten Altersguthaben
(inkl. VP-Konto und Sparguthaben im Kapitalplan) gekurzt;

bei Pensionierung wahrend des Scheidungsverfahrens kirzt die Kasse den Vorsorgeaus-
gleich um die inzwischen zu viel bezahlten Leistungen, wobei die Anspriiche beider Ehe-
gatten zu gleichen Teilen gekurzt werden.

3 Bei Uberweisung eines Vorsorgeausgleichs im Rahmen einer Scheidung teilt die Kasse der
neuen Vorsorgeeinrichtung ausserdem die Hohe des Anteils der Austrittsleistung gemass Ar-
tikel 15 BVG mit.

4 Wird ein invalides Mitglied, dessen Invalidenrente in Prozenten des versicherten Lohns be-
rechnet wurde, zum Vorsorgeausgleich verpflichtet, so vermindert die Kasse seine Vorsorge-
leistungen wie folgt:

a.

das reglementarische Altersguthaben wird um den gerichtlich festgelegten Betrag vermin-
dert; dies fuhrt zu einer Verminderung aller Vorsorgeleistungen, welche auf der Grundlage
des reglementarischen Altersguthabens berechnet werden. Der zu Ubertragende Teil des
Altersguthabens wird primar dem VP-Konto und dann dem Sparguthaben im Kapitalplan
belastet. Ein allfalliger Restsaldo wird schliesslich dem Altersguthaben im Basisplan be-
lastet. Alle weiteren individuellen Guthaben des Mitglieds werden proportional vermindert
(minimales Altersguthaben gemass BVG, eingebrachte Austrittsleistungen, Einkaufe,
Sparbeitrage). Das minimale Altersguthaben gemass BVG wird entsprechend dem Ver-
haltnis zwischen Ubertragenem Altersguthaben und dem gesamten Altersguthaben (inkl.
VP-Konto und Sparguthaben im Kapitalplan) gekuirzt;

der Vorsorgeausgleich hat keine Auswirkungen auf die Invalidenleistungen (laufende In-
validenrente, Beitragsbefreiung, laufende und kiinftige Invaliden-Kinderrenten);

bei Kiirzung der Invalidenrente infolge Uberversicherung kann das reglementarische Al-
tersguthaben nur dann vermindert werden, wenn die Invalidenrente ohne Anspruch auf
Kinderrenten nicht gekuirzt wirde.

5 Wird ein invalides Mitglied, dessen Invalidenrente in Abhangigkeit der Anzahl erworbener
Versicherungsjahre berechnet wurde (Leistungsprimat), zum Vorsorgeausgleich verpflichtet,
so vermindert die Kasse seine Vorsorgeleistungen wie folgt:

a.

der zu Ubertragende Teil der Vorsorgeleistungen wird primar dem Sparguthaben im Kapi-
talplan belastet. Bei einem allfalligen Restsaldo werden die erworbenen Versicherungs-
jahre des Basisplans, welche der laufenden Invalidenrente zugrunde liegen, um den ge-
richtlich festgelegten Betrag vermindert; massgebend ist der Tarif im Vorsorgereglement,
welches bei Beginn des Rentenanspruchs anwendbar war; alle weiteren individuellen Gut-
haben des Mitglieds werden im gleichen Verhaltnis vermindert (minimales Altersguthaben
gemass BVG, eingebrachte Austrittsleistungen, Einkaufe, Beitrage);
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b. die Invalidenrente wird anschliessend auf der Grundlage der verminderten Anzahl erwor-
bener Versicherungsjahre neu berechnet (vermindert); massgebend ist das Vorsorgereg-
lement, welches bei Beginn des Rentenanspruchs anwendbar war; allfallige laufende In-
validen-Kinderrenten werden nicht vermindert; allfallige klnftige Invaliden-Kinderrenten
werden auf der Grundlage der verminderten Invalidenrente berechnet;

c. alle weiteren Vorsorgeleistungen, denen die erworbenen Versicherungsjahre zugrunde
liegen, werden ebenfalls auf der Grundlage der verminderten Anzahl Versicherungsjahre
berechnet (vermindert).

6 Wird der Bezliger einer Altersrente zum Vorsorgeausgleich verpflichtet (einschliesslich ehe-
maliger Bezlger von Invalidenrenten), so vermindert die Kasse ihre Vorsorgeleistungen wie
folgt:

a. die laufende Altersrente wird um den gerichtlich festgelegten Betrag vermindert; diese
Rentenverminderung wird gemass Artikel 19h FZV in eine lebenslangliche Rente umge-
rechnet, welche die Kasse zu Gunsten der berechtigten Person ausrichtet (Scheidungs-
rente);

b. die Verminderung der Altersrente hat keine Auswirkungen auf allfallige laufende Alters-
Kinderrenten sowie auf allfallige Waisenrenten, welche im Anschluss an die Alters-Kinder-
renten ausgerichtet werden; neu entstehende Alters-Kinderrenten und Waisenrenten wer-
den hingegen auf der Grundlage der verminderten Altersrente berechnet.

" Aktive und teil-invalide Mitglieder, deren Altersguthaben im Rahmen einer Scheidung ver-
mindert wurde, kdnnen ihr Altersguthaben fiir den aktiven Teil jederzeit mit persdnlichen Ein-
kaufen wieder erhéhen. Die Einkaufsbeschrankungen geméass Artikel 16 sind nicht anwend-
bar. Diese Einkaufe durfen jedoch den im Rahmen der Scheidung Gberwiesenen Betrag nicht
Ubersteigen. Pensionierte Mitglieder kdnnen die im Rahmen einer Scheidung verminderte Al-
tersrente nicht mit persdnlichen Einkaufen wieder erhéhen.

8 Die Ausgleichsleistung (Kapital oder Rente) wird grundsétzlich an die Vorsorgeeinrichtung
der berechtigen Person ausgerichtet, bei deren Fehlen an eine Freizligigkeitseinrichtung. Da-
bei gilt jedoch Folgendes:

a. ab Alter 58 wird die Ausgleichsleistung auf Antrag der berechtigten Ehegatten direkt an
diese ausbezahlt;

b. ab Erreichen des ordentlichen Ricktrittsalters im Sinne dieses vorliegenden Reglements
wird die Ausgleichsleistung direkt an die berechtigte Person ausbezahlt, ausser wenn die
berechtigte Person deren Uberweisung an ihre Vorsorgeeinrichtung verlangt, und wenn
letztere einen solchen Einkauf zulasst;

c. auf Antrag des berechtigten Ehegatten wird die Scheidungsrente durch eine einmalige
Kapitalabfindung ersetzt, dessen Betrag nach den Grundsatzen von Artikel 19h FZV be-
rechnet wird.

% Wird ein aktives oder ein invalides Mitglied zum Vorsorgeausgleich (Kapital oder Rente) be-
rechtigt, so werden die Uberwiesenen Leistungen wie eine eingebrachte Austrittsleistung ver-
wendet. Die entsprechenden reglementarischen Bestimmungen gelten sinngemass. Das mi-
nimale Altersguthaben gemass BVG wird erhéht, sofern und soweit ein entsprechender Be-
trag Uberwiesen wird. Wird ein pensioniertes Mitglied zum Vorsorgeausgleich berechtigt, so
wird ihm der Vorsorgeausgleich direkt ausbezahlt und hat keine Auswirkungen auf die Leis-
tungen gemass dem vorliegenden Reglement.

10 Bei einer Scheidung teilt die Kasse dem Mitglied oder dem Gericht auf Verlangen die An-
gaben gemass Artikel 24 FZG und Artikel 19k FZV mit, insbesondere:
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a. die Hohe der Guthaben, die fir die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung mass-
gebend sind;

b. den Anteil des minimalen Altersguthabens gemass BVG am gesamten Altersguthaben;

c. ob Leistungen im Rahmen der Wohneigentumsférderung vorbezogen wurden, und wenn
ja: Betrag und Datum des Vorbezugs, sowie Betrag der Austrittsleistung vor dem Vorbe-
zug (einschliesslich Anteil BVG-Minimum);

d. ob Leistungen im Rahmen der Wohneigentumsférderung verpfandet wurden, und wenn
ja: Betrag der Verpfandung;

e. die voraussichtliche Hohe der Altersrente;

f. ob Kapitalabfindungen ausgerichtet wurden, und wenn ja: Betrag;
g. die Hohe der laufenden Invaliden- oder Altersrente;
h. ob eine Invalidenrente gekuirzt wird, und wenn ja: Umfang und Grund der Kirzung (Zu-

sammentreffen mit Kinderrenten oder mit Leistungen gemass UVG oder MVG etc.);

die Hohe der Austrittsleistung, die dem Bezuger einer Invalidenrente nach Aufhebung der
Invalidenrente zukommen wirde;

j. die Kirzung der Invalidenrente nach Artikel 24 Absatz 5 BVG;
k. weitere Auskiinfte, die fur die Durchflihnrung des Vorsorgeausgleichs nétig sind.

" Auf Antrag des Mitglieds oder des Gerichts priift die Kasse einen geplanten Vorsorgeaus-
gleich und nimmt dazu schriftlich Stellung (Durchfuhrbarkeitserklarung).

Art. 18 Wohneigentumsforderung

' Aktive Mitglieder, die das 62. Altersjahr noch nicht vollendet haben, kénnen ihre Vorsorge-
leistungen ganz oder teilweise fir die Finanzierung von Wohneigentum zum eigenen Bedarf
vorbeziehen oder verpfanden.

2 Die Vorsorgeleistungen diirfen fiir den Erwerb und die Erstellung von Wohneigentum, fiir die
Beteiligung an Wohneigentum und fiir die Rickzahlung von Hypothekardarlehen verwendet
werden. Verheiratete oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebende Mitglieder bendétigen
die schriftliche Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners.

3 Fur den Vorbezug darf hochstens der Betrag der Austrittsleistung verwendet werden; hat
das Mitglied jedoch das 50. Altersjahr Uberschritten, so darf hdchstens die Austrittsleistung,
auf die es im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hatte, oder die Halfte der Austrittsleistung im
Zeitpunkt des Bezuges verwendet werden.

4 Fur die Verpfandung darf hochstens der Betrag, der fiir den Vorbezug zur Verfligung steht,
oder der Anspruch auf Vorsorgeleistungen verwendet werden.

5 Der Vorbezug oder die Pfandverwertung wird primar dem VP-Konto und dann dem Spargut-
haben im Kapitalplan belastet. Ein allfalliger Restsaldo wird schliesslich dem Altersguthaben
im Basisplan belastet. Folgende Betrage werden im Verhaltnis zwischen der Austrittsleistung
vor und der Austrittsleistung nach der Uberweisung herabgesetzt: die eingebrachten Eintritts-
leistungen samt Zins, die personlichen Einkdufe samt Zins, die Sparbeitrage des Mitglieds
samt Zins, das BVG-Altersguthaben.
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6 Der bezogene oder verwertete Betrag muss vom aktiven Mitglied oder von seinen Erben an
die Vorsorgeeinrichtung zurtickbezahlt werden, wenn das Wohneigentum veraussert wird,
wenn Rechte an diesem Wohneigentum eingerdumt werden, die wirtschaftlich einer Ver-
ausserung gleichkommen, oder wenn beim Tod des Mitglieds keine Vorsorgeleistung fallig
wird.

7 Der bezogene oder verwertete Betrag kann im Ubrigen jederzeit zurlickbezahlt werden, spé-
testens jedoch bis zur Entstehung des reglementarischen Anspruchs auf Altersleistungen, bis
zum Eintritt eines Vorsorgefalls oder bis zur Barauszahlung der Austrittsleistung.

8 Der Rlckzahlungsbetrag wird gemass Artikel 16 fur den Einkauf von Vorsorgeleistungen
verwendet. Mit dem zurlickbezahlten Betrag wird in erster Linie das Altersguthaben im Basis-
plan erhoht, anschliessend das VP-Konto. Die Ruckzahlung eines Vorbezugs wird im gleichen
Verhaltnis wie beim Vorbezug dem BVG-Altersguthaben und den Ubrigen Konten zugewiesen.
Erfolgte der Vorbezug bis zum 31. Dezember 2016 und ist der Anteil des BVG-Altersgutha-
bens am Vorbezug nicht bekannt, wird der zurlickgezahlte Betrag dem BVG-Altersguthaben
und den ubrigen Konten in jenem Verhaltnis aufgeteilt, das zwischen diesen Guthaben unmit-
telbar vor der Ruckzahlung bestand.

° Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen (ber die Wohneigentumsférderung mit
Mitteln der beruflichen Vorsorge.

Art. 19 Zahlung und Verjahrung der Leistungen

' Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden grundséatzlich als Rente ausgerich-
tet.

2 Die Kasse richtet anstelle von Renten eine Kapitalabfindung aus, wenn die Alters- oder In-
validenrente weniger als 10 %, wenn die Ehegattenrente weniger als 6 % oder wenn die Wai-
senrente weniger als 2 % der Mindestaltersrente der AHV betragt. Die Hohe der Kapitalabfin-
dung wird nach versicherungsmathematischen Grundsatzen festgelegt.

3 Renten werden jeweils in der zweiten Monatshalfte auf das Konto tiberwiesen, das die oder
der Anspruchsberechtigte bezeichnet; fir den Monat, in dem der Anspruch erlischt, wird die
Leistung voll ausgerichtet. Kapitalabfindungen werden 30 Tage nach Beendigung des Arbeits-
verhaltnisses Uberwiesen, frihestens jedoch wenn die Anspruchsberechtigten mit Sicherheit
bekannt sind.

4 Die Kasse kann die Auszahlung der Leistungen von einer Lebensbescheinigung abhangig
machen. Sie verlangt unrechtmassig ausbezahlte oder bezogene Leistungen mit Zins zurick
oder verrechnet sie mit ihren Leistungen. Die Kasse kann auf die Erhebung des Zinses ver-
zichten.

5 Die Bestimmungen der Artikel 35a Absatz 2 und 41 BVG betreffend die Verjahrung sind
anwendbar.

6 Wird die Kasse vorleistungspflichtig, weil die fir die Leistungszahlung zustandige Vor-
sorgeeinrichtung noch nicht feststeht und das Mitglied zuletzt der Kasse angehért hat, so
beschrankt sich der Anspruch auf die BVG-Mindestleistungen. Stellt sich spater heraus, dass
die Kasse nicht leistungspflichtig ist, so verlangt sie die vorgeleisteten Betrage zurlick.

7 Wird die Kasse leistungspflichtig, weil das Mitglied infolge eines Geburtsgebrechens oder
bereits als Minderjahriger invalid wurde und bei Erhdhung der invalidisierenden
Erwerbsunfahigkeit bei der Kasse versichert war, so beschrankt sich der Anspruch auf die
BVG-Mindestleistungen.
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8 Schuldet die Kasse Verzugszinsen, so entspricht dieser 0.0 %. Fiir Austrittsleistungen
entspricht der Verzugszinssatz dem BVG-Mindestzinssatz plus 1 % (vgl. Artikel 38 Absatz 9).

Art. 20 Anpassung der Renten an die Preisentwicklung

" Der Stiftungsrat entscheidet jahrlich und im Rahmen der finanziellen Maoglichkeiten der
Kasse Uber die Anpassung der laufenden Renten an die Preisentwicklung. Er halt seinen
begriindeten Entscheid in der Jahresrechnung oder im Geschéaftsbericht fest.

2 Vorbehalten bleibt die Anpassung der Renten auf Grund der gesetzlichen Mindestvorschrif-
ten.

Art. 21 Uberentschidigung

' Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenleistungen der Kasse werden gekirzt, sofern sie mit
den Leistungen von dritter Seite zu einem Ersatzeinkommen von mehr als 90 % des mut-
masslich entgangenen Lohnes fiihren, unter Vorbehalt von Artikel 32 Absatz 2. Die Altersleis-
tungen werden jedoch nur gekurzt, wenn sie im Anschluss an Invalidenleistungen ausgerichtet
werden; in diesem Fall ist der mutmasslich entgangene Lohn unmittelbar vor dem ordentlichen
Rucktrittsalter massgeblich.

2 Als Leistungen von dritter Seite gelten:

a. Leistungen der AHV;

b. Leistungen der IV,

c. Leistungen der MV;

d. Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung;

e. Leistungen aus entsprechenden auslandischen Sozialversicherungen;

f. Sozialleistungen, die mehrheitlich durch den Arbeitgeber finanziert wurden (namentlich
Leistungen aus einem Sozialplan), mit Ausnahme von Kapitalabfindungen infolge Berufs-
unfall;

g. Leistungen weiterer Vorsorgeeinrichtungen;
h. Erwerbseinkommen von vollinvaliden Mitgliedern;

i. weiterhin erzieltes oder zumutbarerweise noch erzielbares Erwerbseinkommen von teil-
invaliden Mitgliedern, mit Ausnahme des Zusatzeinkommens, das wahrend der Durchflih-
rung einer Massnahme zur Wiedereingliederung der IV erzielt wird.

j- Leistungen einer Taggeldversicherung. Nicht angerechnet werden Taggelder, welche das
Mitglied selber finanziert hat.

Nach Erreichen des AHV-Referenzalters gelten auch Altersleistungen in- und auslandischer
Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen als anrechenbare Einkunfte.

3 Kapitalleistungen werden fiir die Berechnung der Uberentschadigung in Renten umgerech-
net. Hilflosen- und Integritatsentschadigungen werden nicht angerechnet. Die Leistungen an
den Uberlebenden Ehegatten und an die Waisen werden zusammengezahilt.
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4 Verweigert oder kirzt die Unfallversicherung oder die Militarversicherung die Leistungen,
weil der Versicherungsfall durch den Anspruchsberechtigten verschuldet wurde, so werden
fur die Berechnung der Uberversicherung grundsétzlich die vollen Versicherungsleistungen
bericksichtigt.

5 In Ausnahme-Fallen kann die Kiirzung von Leistungen der Kasse ganz oder teilweise unter-
bleiben. Zustandig fir den Kirzungsverzicht ist die Kassenadministration.

6 Folgende Elemente werden bei der Berechnung des mutmasslich entgangenen Lohns be-
rucksichtigt:

a. Grundlohn;
b. Kinderzulagen;
c. Durchschnitt der versicherten Schichtzulage ber die letzten 3 Jahre.

" Bei Weiterversicherung des bisherigen beitragspflichtigen Lohnes nach Artikel 13 dieses
Reglements werden die Elemente gemass Absatz 6 oben ungekirzt berticksichtigt.

8 Der mutmasslich entgangene Lohn wird periodisch Gberprift und mit demjenigen Prozent-
satz an die Teuerung angepasst, der den Rentnern der Kasse als Teuerungsausgleich ge-
wahrt wird.

Art. 22 Abtretung, Verpfandung und Verrechnung

' Der Anspruch auf Leistungen der Kasse kann vor der Falligkeit weder verpfandet noch ab-
getreten werden. Ausgenommen sind Vorbezug und Verpfandung im Rahmen der Wohnei-
gentumsférderung.

2 Der Anspruch auf Leistungen kann mit Forderungen, die der Arbeitgeber an die Kasse ab-
getreten hat, nur verrechnet werden, wenn es sich bei diesen Forderungen um Beitrage han-
delt, die nicht vom Lohn abgezogen wurden.

3 Muss die Kasse Hinterlassen- oder Invalidenleistungen erbringen, nachdem die Austrittsleis-
tung eines Mitglieds an dessen neue Vorsorgeeinrichtung Giberwiesen worden ist, so fordert
die Kasse diese Austrittsleistung soweit zuruck, als dies zur Auszahlung der Hinterlassenen-
oder Invalidenleistungen nétig ist und kirzt ihre Leistungen, soweit eine Rickerstattung un-
terbleibt.

3 Die Bestimmungen der Artikel 35a Absatz 2 und 41 BVG betreffend die Verjahrung sind
anwendbar.

Art. 23 Verschulden des Anspruchsberechtigten

' Die Kasse kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kiirzen, hochstens jedoch in
dem von der AHV/IV beschlossenen Ausmass, wenn die AHV/IV Leistungen kurzt, entzieht
oder verweigert, weil der Anspruchsberechtigte den Tod oder die Invaliditadt durch eigenes
Verschulden herbeigeflihrt hat oder sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt.

2 Die Kasse kann ihre Leistungen ausserdem kiirzen, wenn die Anspruchsberechtigten ihre
Anspriiche auf Leistungen der IV oder der AHV nicht geltend machen.

Pensionskasse Unilever Schweiz 14 PK-Reglement 19.05.2026



Art. 24 Abtretung von Haftpflichtanspriichen

Die Kasse kann von invaliden Mitgliedern oder von Hinterbliebenen verlangen, dass sie ihre
Anspriiche gegenulber einem Dritten, der flr den Invaliditats- oder Todesfall haftpflichtig ist,
im Ausmass der Uberobligatorischen Leistungen der Kasse abtreten.

Art. 25 Vernachldassigung der Unterhaltspflicht

Erhalt die Kasse eine amtliche Meldung, nach der ein Mitglied seine Unterhaltspflicht vernach-
I&ssigt hat, so darf sie die Kapitalauszahlungen, Barauszahlungen sowie Vorbezlige und Ver-
pfandungen fir Wohneigentumsférderung nur noch im Rahmen von Artikel 40 BVG gewahren.

Art. 26 Bearbeitung von Personendaten

' Die Kasse ist befugt, die Personendaten, einschliesslich besonders schiitzenwerter Perso-
nendaten, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, die sie bendtigt, um die ihr nach diesem
Reglement obliegenden Aufgaben zur erflillen, namentlich um:

- die Beitrage zu berechnen und zu erheben,;

- Leistungsanspriche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewahren und
diese mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren;

- Schadenersatzanspriiche gegentber Dritten geltend zu machen.

2 Zur Erfullung dieser Aufgaben ist die Kasse darliber hinaus befugt, Personendaten, die na-
mentlich die Beurteilung der Gesundheit, der Schwere des physischen oder psychischen Lei-
dens, der Bedurfnisse und der wirtschaftlichen Situation des Mitglieds erlauben, zu bearbeiten
oder bearbeiten zu lassen.
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Basisplan

Art. 27 Altersguthaben und Altersgutschriften
" Fir jedes Mitglied wird ein Altersguthaben gebildet. Es setzt sich zusammen aus:

a. der Austrittsleistung aus einer anderen Vorsorge- oder Freizugigkeitseinrichtung (Arti-
kel 16);

b. den persoénlichen Einlagen (Artikel 16);
c. den Altersgutschriften;
d. den allfalligen, durch den Stiftungsrat beschlossenen Zuweisungen;

e. den allfalligen, durch den Arbeitgeber finanzierten Einkaufe;
f. den Zinsen auf den oben erwahnten Betragen.

2 Die Einkaufe des Mitglieds (Austrittsleistung und personliche Einlagen) sowie die durch den
Stiftungsrat beschlossenen Zuwendungen werden sofort verzinst. Die Altersgutschriften wer-
den ab dem 1. Januar, der ihrer Falligkeit folgt, verzinst.

3 Der Stiftungsrat bestimmt den Zinssatz (siehe Anhang). Bei unterjahrigen Austritten, Pensi-
onierungen und Auszahlungen infolge Vorbezugs fir Wohneigentum oder Ehescheidung
kommt der provisorische Zinssatz zur Anwendung.

4 Das Konto flir vorzeitige Pensionierung (VP-Konto, Artikel 43 und Artikel 44) und das Spar-
guthaben im Kapitalplan (Artikel 40 bis Artikel 42) sind nicht Bestandteil des Altersguthabens.

5 Anspruch auf Altersgutschriften haben Mitglieder in der Vollversicherung. Die Altersgutschrif-
ten werden dem Altersguthaben gutgeschrieben.

6 Die Hohe der Altersgutschriften wird in Prozenten des versicherten Lohnes und unter Be-
ricksichtigung des Alters des aktiven Mitglieds (Differenz zwischen dem laufenden Kalender-
jahr und dem Geburtsjahr) sowie in Abhangigkeit von der gewahlten Planvariante festgelegt;

Alterskategorie Altersgutschrift Altersgutschrift Altersgutschrift
Plan Minus Plan Standard Plan Plus
18 — 19 Jahre 0% 0% 0%
(Risikoversicherung)
20 — 29 Jahre 10.5 % 125 % 16.5 %
30 — 34 Jahre 125 % 14.5 % 18.5 %
35 -39 Jahre 15.5 % 17.5 % 215 %
40 — 44 Jahre 18.0 % 20.0 % 24.0 %
45 — 49 Jahre 19.0 % 21.0 % 25.0 %
50 — 54 Jahre 19.0 % 21.0 % 25.0 %
55 — 59 Jahre 19.0 % 21.0 % 25.0 %
60 — 65 Jahre 19.0 % 21.0 % 25.0 %
66 — 70 Jahre 17.0 % 19.0 % 23.0 %
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" Das aktive Mitglied kann jahrlich die Planvariante (Plan Standard, Plan Minus und Plan Plus)
auf den 1. Januar des Folgejahres wechseln. Die Meldung muss bis Ende November bei der
Kasse eingegangen sein. Macht das aktive Mitglied vom Wahlrecht nicht Gebrauch, bleibt es
in der bisher gewahlten Planvariante versichert.

8 Neueintretende, aktive Mitglieder werden im Plan Standard versichert. Der Wechsel in eine
andere Planvariante kann erstmals auf den 1. Januar des dem Eintrittsjahr folgenden Kalen-
derjahrs vorgenommen werden. Die Meldung muss bis Ende November bei der Kasse einge-
gangen sein.

Art. 28 Beitrage

' Aktive Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag, dessen Hohe in Prozenten des versicherten
Lohnes und in Abhangigkeit der gewahlten Planvariante festgelegt wird:

Alterskategorie Sparbeitrag Sparbeitrag Sparbeitrag Risikobeitrag
Plan Minus Plan Standard Plan Plus

18 — 19 Jahre 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.0 %

(Risikoversicherung)

20 - 65 Jahre 4.0 % 6.0 % 10.0 % 1.5%

66 — 70 Jahre 4.0 % 6.0 % 10.0 % 0.0%

2 Der Beitrag des aktiven Mitglieds wird vom Arbeitgeber fiir Rechnung der Kasse vom Lohn
abgezogen.

3 Der Arbeitgeber ist fir alle aktiven Mitglieder ebenfalls beitragspflichtig.

4 Die Beitrage des Arbeitgebers werden in Prozenten des versicherten Lohnes und unter Be-
ricksichtigung des Alters der aktiven Mitglieder (Differenz zwischen dem laufenden Kalender-
jahr und dem Geburtsjahr) festgelegt:

Alterskategorie Sparbeitrag Risikobeitrag Total
18 — 19 Jahre (Risikoversicherung) 0.0 % 1.5% 1.5 %
20 - 29 Jahre 6.5 % 1.5% 8.0 %
30 — 34 Jahre 8.5 % 1.5% 10.0 %
35— 39 Jahre 11.5% 1.5% 13.0 %
40 — 44 Jahre 14.0 % 1.5% 15.5%
45 — 49 Jahre 15.0 % 1.5% 16.5 %
50 — 54 Jahre 15.0 % 1.5% 16.5 %
55 — 59 Jahre 15.0 % 1.5% 16.5 %
60 — 65 Jahre 15.0 % 1.5% 16.5 %
66 — 70 Jahre 13.0 % 0.0 % 13.0 %

5 Der Arbeitgeber iberweist der Kasse die Beitrage seiner Mitglieder zusammen mit seinen
Beitragen.

¢ Die Mitglied- und Arbeitgeberbeitréage eines invaliden Mitglieds gehen zu Lasten der Kasse.
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Art. 29 Altersrente

' Aktive Mitglieder haben ab dem ersten Monat nach Erreichen des ordentlichen Riicktrittsal-
ters Anspruch auf eine Altersrente.

2 Aktive Mitglieder, deren Arbeitsverhaltnis nach vollendetem 58. Altersjahr aufgelst wird,
kénnen ebenfalls die Ausrichtung einer Altersrente verlangen. Vorbehalten bleibt Artikel 7.

3 Der Jahresbetrag der Altersrente entspricht dem zu Beginn des Rentenbezugs vorhandenen
Altersguthaben, multipliziert mit dem Umwandlungssatz, der in diesem Zeitpunkt dem Alter
des Mitglieds (berechnet in Jahren und Monaten) entspricht.

Alter Umwandlungssatz
58 4.45 %
59 4.55 %
60 4.65 %
61 4.75 %
62 4.90 %
63 5.05 %
64 5.20 %
65 5.35%
66 5.50 %
67 5.65 %
68 575 %
69 5.85 %
70 5.95 %

4 Das Mitglied kann bis zu 100 % seines Altersguthabens in Form einer einmaligen Kapitalab-
findung beziehen. Die Pensionskassenadministration muss mindestens 3 Monate im Voraus
schriftlich benachrichtigt werden. Verheiratete Mitglieder bendétigen die schriftliche Zustim-
mung des Ehegatten. Das Altersguthaben wird um den Betrag der Kapitalabfindung gekurzt.

5 Bei Weiterflinren der Erwerbstatigkeit nach dem ordentlichen Rucktrittsalter kann das
Mitglied verlangen, dass es bis zum Ende seiner Erwerbstatigkeit weiter versichert bleibt,
langstens jedoch bis zur Vollendung des 70. Altersjahres. Die Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberbeitrage richten sich nach Artikel 28.

Statt der Weiterversicherung kann das Mitglied den Rentenbezug aufschieben. In diesem Fall
werden keine Beitrage mehr geleistet. Das vorhandene Altersguthaben wird bis zur
Beendigung der Erwerbstatigkeit, langstens jedoch bis zur Vollendung des 70. Altersjahres
weiter verzinst; der Zinssatz entspricht dem Satz, mit welchem das Altersguthaben gemass
Artikel 27 Absatz 3 verzinst wird.

Stirbt ein Mitglied wahrend der Weiterversicherung resp. der Aufschubzeit, gilt es fir die
Festsetzung der Hinterlassenenleistungen ab dem auf den Todestag folgenden Monatsersten
als Rentenbezuger; Artikel 33 ff. sind anwendbar. Werden keine Hinterlassenenleistungen
fallig, so gelangt ein Todesfallkapital zur Auszahlung; Artikel 35 f. sind anwendbar.
Invalidenleistungen werden keine fallig; bei Arbeitsunfahigkeit wird mit Beendigung der
Lohnzahlung resp. Lohnfortzahlung die Altersrente fallig.

Art. 30 Teil-Altersrente

' Aktive Mitglieder kdnnen zwischen dem vollendetem 58. Altersjahr und dem vollendeten
70. Altersjahr die Ausrichtung einer Teil-Altersrente, die dem Grad der Reduktion des Be-
schaftigungsgrades entspricht, verlangen, sofern folgende Voraussetzungen erflllt sind:
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a. der Beschaftigungsgrad nimmt beim ersten Teil-Pensionierungsschritt um mindestens
20 % ab;

b. die Teil-Pensionierung erfolgt in héchstens 3 Schritten.

2 Eine spatere Erhohung des Beschaftigungsgrades ist ausgeschlossen. Eine weitere Herab-
setzung kann frihestens innert Jahresfrist erfolgen. Der Pensionierungsgrad betragt zusam-
men mit dem verbleibenden Beschaftigungsgrad maximal 100 %.

3 Der Betrag der Teil-Altersrente berechnet sich aufgrund des Altersguthabens entsprechend
der Herabsetzung des Beschaftigungsgrades, multipliziert mit dem in Artikel 29 gtiltigen Um-
wandlungssatz.

4 Das Mitglied kann bis zu 50 % des fiir die Berechnung der Teil-Altersrente massgebenden
Altersguthabens in Form einer einmaligen Kapitalabfindung beziehen. Im Ubrigen ist Arti-
kel 29 Absatz 4 anwendbar.

5> Das Mitglied gilt bezlglich des verbleibenden Beschaftigungsgrades als aktives Mitglied.

" Bei Weiterversicherung im Sinne von Artikel 7 wird dem Mitglied, das das 58. Altersjahr voll-
endet hat, auf dessen Antrag eine Teil-Altersrente im gleichen Ausmass ausgerichtet.

Art. 31 Temporare Invalidenrente und Beitragsbefreiung

" Invaliditat liegt vor, wenn der Grundlohn eines aktiven Mitglieds herabgesetzt oder sein Ar-
beitsverhaltnis aufgel6st wird, weil es infolge Krankheit, Gebrechens oder Unfall seine bishe-
rige Beschaftigung oder eine andere ihm zumutbare Erwerbstéatigkeit nicht mehr ausuben
kann.

2 Uber das Vorhandensein und (iber den Grad der Invaliditat entscheidet die Kasse. Grund-
lage bildet die Beurteilung eines von der Kasse bezeichneten Vertrauensarztes oder die 1V-
Verfligung. Der Invaliditatsgrad wird angepasst, wenn sich die Verhaltnisse wesentlich an-
dern, namentlich wenn die |V ihre Leistungen anpasst. Die Kasse Uberprift den Invaliditats-
grad routinemassig alle 3 Jahre. Widersetzt sich ein Mitglied der Priifung wird die Rentenzah-
lung ausgesetzt.

3 Die jahrliche ganze Invalidenrente entspricht 60 % des letzten versicherten Lohnes. Der An-
spruch auf die Invalidenrente wird folgendermassen, in Abhangigkeit des Invaliditatsgrades
abgestuft:

— bei einem Invaliditatsgrad von weniger als 40 % wird keine Rente ausbezahlt;

— bei einem Invaliditatsgrad von 40 % bis 49 % gelten die folgenden prozentualen Anteile:

Prozentualer Anteil in Prozentsatz des
Invaliditatsgrad der IV 0 verbleibenden
%o der ganzen Rente

Beschiftigungsgrads
Unter 40 % 0.0 % 100.0 %
40 % 25.0 % 75.0 %
41 % 27.5 % 72.5%
42 % 30.0 % 70.0 %
43 % 32.5% 67.5 %
44 % 35.0 % 65.0 %

Pensionskasse Unilever Schweiz 19 PK-Reglement 19.05.2026



Prozentualer Anteil in Prozentsatz des
Invaliditatsgrad der IV 0 verbleibenden
%o der ganzen Rente

Beschiftigungsgrads
45 % 37.5% 62.5 %
46 % 40.0 % 60.0 %
47 % 42.5 % 57.5 %
48 % 45.0 % 55.0 %
49 % 47.5 % 52.5 %

— bei einem Invaliditdtsgrad von 50 % bis 69 % entspricht der prozentuale Anteil dem Inva-
liditatsgrad. Der Prozentsatz des verbleibenden Beschaftigungsgrads entspricht der Dif-
ferenz zwischen 100 % und dem prozentualen Rentenanteil;

— bei einem Invaliditatsgrad ab 70 % bestehen Anspruch auf die ganze Invalidenrente. Der
Prozentsatz des verbleibenden Beschaftigungsgrads betragt 0 %.

4 Die temporére Invalidenrente der Kasse wird solange nicht ausbezahlt, als das Mitglied sei-
nen Lohn oder an dessen Stelle Lohnersatzleistungen bezieht, welche mindestens 80 % des
Lohnes entsprechen und zu mindestens 50 % durch den Arbeitgeber finanziert wurden.

° Der Anspruch auf die Invalidenrente erlischt mit dem Tod des invaliden Mitglieds, mit dem
Ende des Anspruchs auf eine Rente der IV, bei Wiedererlangen der vollen Erwerbsfahigkeit,
spatestens jedoch im ordentlichen Rucktrittsalter, ab diesem Zeitpunkt hat das Mitglied An-
spruch auf eine Altersrente.

6 Der Bezuger einer Teilinvalidenrente der Kasse wird wie folgt behandelt:

a. als invalides Mitglied fiir jenen Teil seines Altersguthabens, der dem Altersguthaben mul-
tipliziert mit der Teilrente in % entspricht;

b. als aktives Mitglied flir jenen Teil des versicherten Lohnes, der dem Prozentsatz des ver-
bleibenden Beschaftigungsgrads entspricht.

" Der Anspruch auf Beitragsbefreiung entsteht mit dem Anspruch auf die temporare Invaliden-
rente und erlischt mit dem Ende des Anspruchs auf die temporare Invalidenrente. Bei Teilin-
validitat beschrankt sich die Beitragsbefreiung auf den invaliden Teil des versicherten Lohnes.
Die Beitragsbefreiung bezieht sich in jedem Fall auf die Altersgutschriften Standard.

8 Mitglieder, die auf Grund einer IV-Verfligung Anspruch auf Invalidenleistungen der Kasse
haben, aber von der Kasse nicht als invalid anerkannt wurden, haben Anspruch auf die BVG-
Mindestleistungen.

Art. 32 Provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des
Leistungsanspruchs

' Der Versicherungsschutz und der Leistungsanspruch bleiben aufrechterhalten:

a. wahrend 3 Jahren, sofern das Mitglied vor der Herabsetzung oder Aufhebung der IV-
Rente an Massnahmen zur Wiedereingliederung teilgenommen hat oder die Rente wegen
der Wiederaufnahme einer Erwerbstatigkeit oder Erhéhung des Beschaftigungsgrades
herabgesetzt oder aufgehoben wurde, oder

b. solange das Mitglied eine Ubergangsleistung der IV bezieht.
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2 Wahrend der Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs kann die
Kasse die Invalidenrente entsprechend dem verminderten Invaliditatsgrad des Mitglieds kuir-
zen, jedoch nur soweit, wie die Klirzung durch ein Zusatzeinkommen des Mitglieds ausgegli-
chen wird.

3 Die Schlussbestimmung der Anderung vom 18. Marz 2011 des IVG bleibt vorbehalten.

Art. 33 Ehegattenrente

' Beim Tod eines Mitglieds hat der tiberlebende Ehegatte Anspruch auf eine Ehegattenrente,
wenn er:

a. fiur den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufkommt; oder

b. das 40. Altersjahr zurlickgelegt hat und mindestens 5 Jahre mit dem verstorbenen Mitglied
verheiratet war, wobei die Dauer einer Lebenspartnerschaft, die den Voraussetzungen
von Artikel 34 entspricht, angerechnet wird; oder

c. mindestens eine halbe IV-Rente bezieht.

2 Der Anspruch auf die Ehegattenrente beginnt mit dem Tage, nach dem der Lohn oder der
Rentenanspruch des verstorbenen Mitglieds endet.

3 Heiratet der liberlebende Ehegatte, so hat er Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Hohe
von 3 Jahresehegattenrenten.

4 Die jahrliche Ehegattenrente betragt:
a. beim Tod eines aktiven Mitglieds: 36 % des versicherten Lohnes

b. beim Tod eines invaliden oder pensionierten Mitglieds: 60 % der laufenden Alters- oder
Invalidenrente (ungeachtet allfalliger Kiirzungen infolge Uberversicherung).

5 Ist der Uberlebende Ehegatte mehr als 15 Jahre jinger als der verstorbene Ehegatte, so wird
der Jahresbetrag der Ehegattenrente in Abweichung von Absatz 4 fir jedes die Altersdifferenz
von 15 Jahren Ubersteigende Jahr um 4 % gekdirzt.

6 Der geschiedene Ehegatte ist dem verwitweten gleichgestellt, wenn die Ehe mindestens
10 Jahre gedauert hat und ihm im Scheidungsurteil eine Rente nach Artikel 124e Absatz 1
oder 126 Absatz 1 ZGB zugesprochen wurde.

" Der Anspruch auf die Rente des geschiedenen Ehegatten entsteht im Folgemonat des To-
des des Mitglieds, friihestens jedoch bei Erldschen des Lohnanspruchs des Verstorbenen;
er erlischt am Ende des Monats, in dessen Verlauf der Begunstigte stirbt oder wieder heira-
tet, spatestens jedoch wenn der Anspruch auf die Rente gemass Scheidungsurteil geendet
hatte.

8 Die Rente des geschiedenen Ehegatten entspricht den BVG-Minimalleistungen. Sie wird
um den Betrag gekirzt, um den sie zusammen mit den Hinterlassenenleistungen der AHV
die Rente gemass Scheidungsurteil Gbersteigt. Hinterlassenenrenten der AHV werden dabei
nur so weit angerechnet, als sie héher sind als ein eigener Anspruch auf eine Invalidenrente
der IV oder eine Altersrente der AHV.

% Die Auszahlung einer Rente des geschiedenen Ehegatten hat keinen Einfluss auf die An-
spriche des Uberlebenden Ehegatten.

Pensionskasse Unilever Schweiz 21 PK-Reglement 19.05.2026



Art. 34 Lebenspartnerrente

' Stirbt ein unverheiratetes und nicht in eingetragener Partnerschaft lebendes Mitglied, so hat
der Uberlebende Lebenspartner verschieden oder gleichen Geschlechts unter den nachste-
henden Bedingungen Anspruch auf eine Lebenspartnerrente.

2 Anspruch auf eine Lebenspartnerrente besteht, wenn im Todesfall des Mitglieds folgende
Bedingungen kumulativ erfillt sind:

a. keiner der Lebenspartner ist verheiratet oder lebt in eingetragener Partnerschaft (mit dem
Mitglied oder einer anderen Person);

b. die Lebenspartner stehen zueinander in keiner Verwandtschaft gemass Artikel 95 ZGB;

c. der hinterlassene Lebenspartner hat keinen Anspruch auf Todesfallleistungen einer ande-
ren Vorsorgeeinrichtung resp. bezieht keine solchen Todesfallleistungen und auch nicht
bereits eine Hinterlassenenrente der AHV;

d. der Uberlebende Lebenspartner hat am Todestag des Mitglieds das 40. Lebensjahr voll-
endet;

e. der Lebenspartner hat mit dem verstorbenen Mitglied nachweisbar in den letzten 5 Jahren
bis zu seinem Tod ununterbrochen in einer festen und ausschliesslichen Zweierbeziehung
eine Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt am gleichen amtlichen Wohnsitz-
gefluhrt:

f. die Grundlage einer Lebensgemeinschaft bildende, gegenseitige persdnliche und finanzi-
elle Unterstutzungspflicht ist in einer schriftlichen Vereinbarung festgehalten worden, aus
welcher hervorgeht, dass das Mitglied einen im Verhaltnis zur beidseitigen Leistungsfa-
higkeit substantiellen Teil der gemeinsamen Lebenshaltungskosten getragen hat;

g. die gemass Buchstabe f schriftliche Vereinbarung, versehen mit den amtlichen Beglaubi-
gungen der Unterschriften des Mitglieds und des Lebenspartners wurde im Original zu
Lebzeiten des Mitglieds bei der Kasse hinterlegt;

h. die Lebenspartnerschaft wurde bereits vor Erreichen des ordentlichen Rucktrittsalters
durch das Mitglied eingegangen. Die schriftliche Vereinbarung der gegenseitigen persén-
lichen und finanziellen Unterstitzungspflicht gemass Buchstabe f muss der Kasse vor Er-
reichen des ordentlichen Rucktrittsalters durch das Mitglied eingereicht worden sein.

3 Falls aus der Lebensgemeinschaft der Partner gemeinsame Kinder hervorgegangen sind,
welche das 18. Altersjahr oder falls in Ausbildung, dass 25. Altersjahr noch nicht vollendet
haben, missen die Bedingungen der Mindestdauer der Beziehung von 5 Jahren und des Min-
destalters von 40 Jahren nicht erflillt sein.

4 Der Antragsstellende Uberlebende Lebenspartner hat den rechtsgentigenden Beweis zu er-
bringen, dass die vorgenannten Voraussetzungen im Zeitpunkt des Todes des Mitglieds erfullt
waren. Der Antrag muss spatestens 6 Monate nach dem Tod des Mitglieds schriftlich bei der
Kasse geltend gemacht werden.

5 Der Anspruch auf die Lebenspartnerrente beginnt am Monatsersten, der auf den Tod des
Mitglieds folgt, friihestens jedoch bei Erléschen des Anspruchs auf Lohnfortzahlung resp.
Lohnnachgenuss des Mitglieds. Er erlischt ohne Abfindung am Ende des Monats, in dessen
Verlauf der Beglinstigte stirbt, heiratet, eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingeht oder
wieder mit einem Lebenspartner zusammenlebt.
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6 Die Hohe der Lebenspartnerrente entspricht dem Betrag der Ehegattenrente (Artikel 33 Ab-
satz 4), allenfalls gekirzt gemass Artikel 33 Absatz 5. Die Kasse schuldet in jedem Fall nur
eine einzige Lebenspartnerrente.

Art. 35 Todesfallkapital

! Stirbt ein aktives oder invalides Mitglied, so zahlt die Kasse den Anspruchsberechtigten ge-
mass Absatz 2 hiernach das Todesfallkapital aus.

2 Anspruch auf das Todesfallkapital haben die Hinterlassenen des Verstorbenen — unabhéan-
gig vom Erbrecht — nach folgender Rangordnung:

A. a. der Ehegatte des verstorbenen Mitglieds;
b. bei dessen Fehlen: die rentenberechtigten Kinder des Verstorbenen;
C. bei deren Fehlen: der liberlebende Lebenspartner im Sinne von Artikel 34;
d. bei dessen Fehlen: Personen, die vom verstorbenen Mitglied zum Zeitpunkt

seines Todes in erheblichem Masse unterstitzt worden sind, oder die Person,
die fur den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen
muss;

Bei Fehlen von beginstigten Personen der Beguinstigungskategorie A sind Begunstigte je-
doch nur mit 33 % des Todesfallkapitals:

B. a. die nicht rentenberechtigten Kinder des Verstorbenen;
b. bei deren Fehlen: die Eltern
C. bei deren Fehlen: die Geschwister,

sofern diese nicht unter A. d. fallen.

Als Unterstitzung in erheblichem Mass gilt, wenn der Verstorbene nachweislich in den letzten
2 Jahren 80 % respektive in den letzten 5 Jahren 50 % der tatsachlichen Lebenshaltungskos-
ten der unterstitzten Person getragen hat.

Die Aufteilung des Todesfallkapitals unter mehreren Anspruchsberechtigten erfolgt zu glei-
chen Teilen.

3 Das Mitglied kann der Kasse gegenuber in einer schriftlichen Erklarung die Rangordnung
der Begunstigten innerhalb einer Beglinstigungskategorie andern und / oder die Aufteilung
des Todesfallkapitals unter mehreren Beglnstigten der gleichen Begunstigungskategorie zu
unterschiedlichen Teilen bestimmen.

Die Rangordnung der Beginstigungskategorien kann nicht geadndert werden.

4 Falls keine Erklarung tber die Anderung der Rangordnung der Begiinstigten oder die Auf-
teilung des Todesfallkapitals vorliegt oder die Erklarung nicht die Bestimmungen gemass Ab-
satz 3 bertcksichtigt, gilt die generelle Beglinstigungsordnung gemass Absatz 2.

5 Die Anspruchsberechtigten miissen ihren Anspruch gegeniber der Kasse spatestens 6 Mo-
nate nach dem Tode des Mitglieds schriftlich geltend machen. Nicht zur Auszahlung gelan-
gende Teile des Todesfallkapitals verbleiben der Kasse.
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6 Das Todesfallkapital entspricht einer einmaligen Abfindung in Hohe des bei Tod vorhande-
nen Altersguthabens, gekirzt um den Barwert aller durch den Tod ausgelésten Renten und
Abfindungen, mindestens jedoch des anderthalbfachen Betrages des Grundlohnes bzw. der
personlichen Einkdufe gemass Art. 36. Hat das Mitglied weniger als 40 Versicherungsjahre
bis Alter 65, so wird der Grundlohn fir die Berechnung des Todesfallkapitals anteilmassig
gekdrzt.

Art. 36 Personliche Einkaufe im Todesfall von aktiven oder invaliden Mitgliedern

' Die Auszahlung erfolgt immer zu 100 %. Im Falle, dass Anspruchsberechtigte die Zahlung
gemass Artikel 35 Absatz 2 respektive Absatz 5 nicht geltend gemacht haben, verbleiben
diese der Kasse.

2 Auch wenn Anspruch auf eine Ehegatten- oder Lebenspartnerrente besteht, werden nach-
gewiesene personliche Einkaufe als Todesfallkapital an die Begunstigten gemass Artikel 35
Absatz 2 ausbezahlt.

3 Nachgewiesen ist ein personlicher Einkauf, wenn dieser bei der Kasse erfolgte, bei der Uber-
tragung seitens der Ubertragenden Pensionskasse gesondert gemeldet wurde oder durch das
Mitglied vor dem Todesfall durch Bescheinigung tUbermittelt wurde.

4 Erfolgt eine Auszahlung personlicher Einkaufe, so wird das Todesfallkapital gemass Arti-
kel 35 Absatz 6 héchstens bis zum Mindestbetrag um diese Auszahlung gekirzt.

Art. 37 Kinderrente (Waisen-, Invaliden- und Pensioniertenkinderrenten)

' Stirbt ein Mitglied, so hat jedes seiner Kinder Anspruch auf eine Kinderrente. Invalide und
pensionierte Mitglieder haben fiir jedes ihrer Kinder Anspruch auf eine Kinderrente.

2 Als Kinder gelten auch Pflege- und Stiefkinder, fiir deren Unterhalt das Mitglied vorwiegend
aufkommt oder aufgekommen ist.

3 Der Anspruch auf Kinderrente beginnt nach dem Tage, an dem der Anspruch auf Invaliden-
oder Altersrente der Kasse entsteht bzw. an dem der Anspruch des verstorbenen Mitglieds
auf Lohn endet.

4 Der Anspruch auf Kinderrente dauert, bis das Kind das 18. Altersjahr vollendet hat. Dariiber
hinaus dauert er bis zur Vollendung des 25. Altersjahres, wenn das Kind noch in Ausbildung
oder mindestens zu 70 % invalid ist.

5 Die Kinderrente betragt:
a. fur Kinder von aktiven, verstorbenen Mitgliedern: 12 % des versicherten Lohnes;

b. flr die Kinder der brigen Mitglieder: 20 % der laufenden Rente (ungeachtet allfalliger Kr-
zungen infolge Uberversicherung).

Die Pensionierten-Kinderrente und die Altersrente diirfen zusammen die Summe aus der
Altersrente gemass BVG-Minimum und der Pensionierten-Kinderrente gemass BVG-
Minimum nicht Gbersteigen; ansonsten wird die Pensionierten-Kinderrente um den
Ubersteigenden Betrag gekurzt. Keine Kirzung erfolgt, wenn die Pensionierten-Kinderrente
eine laufende Invalidenkinderrente ersetzt.

6 Vollwaisen erhalten die anderthalbfache Kinderrente.
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Art. 38 Austrittsleistung

" Anspruch auf Austrittsleistung haben aktive Mitglieder, deren Arbeitsverhaltnis aus einem
anderen Grund als Pensionierung, Invaliditat oder Tod endet.

2 Die Austrittsleistung entspricht dem bei Austritt vorhandenen Altersguthaben.

3 Das Mitglied hat jedoch mindestens Anspruch auf die eingebrachten Eintrittsleistungen samt
BVG-Mindestzins, zuziglich auf die von ihm wahrend der Beitragsjahre geleisteten Sparbei-
trage samt Zinsen zum BVG-Mindestzins mit einem Zuschlag von 4 % pro Altersjahr ab dem
20. Altersjahr, héchstens aber von 100 %. Bei Vorliegen einer Unterdeckung der Kasse (vgl.
Artikel 55) kann der Zinssatz auf die fur die Verzinsung des Altersguthabens massgebenden
Zinssatze herabgesetzt werden.

4 Die Kasse Uberweist die Austrittsleistung an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitge-
bers oder erflllt den Anspruch durch Uberweisung auf eine Freizligigkeitspolice, auf ein Frei-
zigigkeitskonto oder an die Auffangeinrichtung.

5 Das Mitglied kann die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen, wenn:

a. es die Schweiz endgiiltig verlasst; vorbehalten bleiben Barauszahlungsverbote gemass
internationalen Staatsvertragen;

b. es eine selbstandige Erwerbstatigkeit aufnimmt und der obligatorischen beruflichen Vor-
sorge nicht mehr untersteht; oder

c. die Austrittsleistung weniger als einen Jahresbeitrag betragt; eingebrachte Austrittsleis-
tungen friherer Vorsorgeeinrichtungen werden berucksichtigt.

6 An verheiratete oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebende Mitglieder ist die Baraus-
zahlung nur mit schriftlicher Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners zu-
lassig.

! Unterbreitet das Mitglied der Kasse nicht innerhalb von 30 Tagen die notwendigen Angaben
fur die Uberweisung der Austrittsleistung, so wird diese friihestens 6 Monate und spatestens
2 Jahre nach dem Austritt an die Auffangeinrichtung tGberwiesen.

8 Das Mitglied, deren IV-Rente nach Verminderung des Invaliditatsgrades herabgesetzt oder
aufgehoben wird, hat am Ende der provisorischen Weiterversicherung und Aufrechterhaltung
des Leistungsanspruchs im Sinne von Artikel 32 Absatz 1 Anspruch auf eine Austrittsleistung.

° Die Austrittsleistung wird bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses fallig; vorbehalten bleiben
Artikel 7, 8 und 52 Absatz 12. Ab diesem Zeitpunkt wird sie zum BVG-Mindestzinssatz
verzinst. Uberweist die Kasse die Leistung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt aller
notwendigen Informationen, so wird ab diesem Zeitpunkt ein Verzugszins geschuldet. Der
Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus 1 %.
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Kapitalplan "Schicht"

Art. 39 Sparguthaben

' Fir jedes aktive Mitglied wird ein Sparguthaben gebildet, welches sich aus folgenden Ele-
menten zusammensetzt:

a. den Spargutschriften (Artikel 40);
b weiteren Zuwendungen gemass Beschluss des Stiftungsrates;

c. den einmaligen Einlagen aus dem Kapitalplan "Bonus und Schicht" per 1. Januar 2013 bei
Umstellung vom Leistungs- auf Beitragsprimat;

d. den Zinsen auf den oben erwdhnten Betragen.

2 Die Spargutschriften auf den Schichtzulagen werden ab dem 1. Januar nach ihrer Falligkeit
verzinst. Die Ubrigen Zuwendungen zum Sparguthaben werden ab Valutadatum verzinst.

3 Der Stiftungsrat bestimmt den Zinssatz (siehe Anhang). Bei unterjahrigen Austritten, Pensi-
onierungen und Auszahlungen infolge Vorbezugs fir Wohneigentum oder Ehescheidung
kommt der provisorische Zinssatz zur Anwendung.

Art. 40 Beitrage und Spargutschriften

' Aktive Mitglieder, die Schichtzulagen beziehen, entrichten auf diesen Lohnbestandteilen ei-
nen Beitrag von 7.5 %.

2 Der Arbeitgeber entrichtet auf den Schichtzulagen einen Beitrag von 10 %.

3 Der Arbeitgeber schuldet der Kasse samtliche Beitrage fiir seine aktiven Mitglieder des Ka-
pitalplanes. Er zieht diesen Mitgliedern ihre Beitrage vom Lohn ab und Uberweist sie zusam-
men mit seinen Beitragen an die Kasse.

4 Die Spargutschriften entsprechen der Summe dieser Mitglieder- und Arbeitgeberbeitrage
(17.5 %).
Art. 41 Auszahlung

' Das Sparguthaben wird bei Pensionierung, Invaliditat, Tod oder Austritt fallig. Es wird in Form
einer einmaligen Kapitalabfindung ausgerichtet.

2 Bei Pensionierung kann das Mitglied an Stelle der Kapitalabfindung die Auszahlung einer
Altersrente verlangen (Artikel 42).

3 Bei Teilinvaliditat besteht nur ein anteilméassiger Anspruch.

4 Bei Tod wird das Sparguthaben an die Anspruchsberechtigten geméass Artikel 35 ausgerich-
tet.
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5 Bei Austritt wird das Sparguthaben zugunsten des aktiven Mitglieds gemass Artikel 38 aus-
bezahlt.

Art. 42 Umwandlung des Sparguthabens in eine Rente

' Die Altersrente im Kapitalplan entspricht dem vom Mitglied gewahlten Teil seines Spargut-
habens, multipliziert mit dem altersabhangigen Umwandlungssatz gemass Artikel 29.

2 FUr Uberlebende Ehegatten/Lebenspartner, die Anspruch auf eine Ehegatten-/Lebens-
partnerrente im Basisplan (Artikel 33 und Artikel 34) haben, wird eine Ehegatten-/Lebens-
partnerrente in Héhe von 60 % der beim Tod des Mitglieds laufenden Altersrente im Kapital-
plan ausgerichtet.

3 Fir Kinder, die Anspruch auf eine Kinderrente im Basisplan (Artikel 37) haben, wird eine
Kinderrente in Hohe von 20 % der Altersrente im Kapitalplan ausgerichtet.
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Konto fur vorzeitige Pensionierung (VP-Konto)

Art. 43 Eroffnung eines VP-Kontos

' Ein aktives Mitglied kann unter Vorbehalt von Artikel 16 Absatz 7 ein zusatzliches Sparkonto
(VP-Konto) eréffnen, mit dem je nach Wahl des aktiven Mitglieds:

a. die Kiirzung der Altersleistungen infolge vorzeitiger Pensionierung oder
b. die Uberbriickungsrente bis Alter 62;
finanziert wird.

2 Das VP-Konto wird durch Einkéaufe des aktiven Mitglieds (persénliche Einlagen und Uber-
schusse der Freizugigkeitsleistung) sowie allfallige Zuwendungen geaufnet.

3 Der Stiftungsrat bestimmt den Zinssatz (siehe Anhang). Bei unterjahrigen Austritten, Pensi-
onierungen und Auszahlungen infolge Vorbezugs fir Wohneigentum oder Ehescheidung
kommt der provisorische Zinssatz zur Anwendung.

4 Die Einkaufe des aktiven Mitglieds kénnen dem VP-Konto nur gutgeschrieben werden, wenn
das Altersguthaben den in Artikel 16 Absatz 4 definierten Hochstbetrag mit der gewahlten
Planvariante gemass Artikel 27 Absatz 6 erreicht hat.

5 Die personliche Einlage auf das VP-Konto darf die Differenz zwischen dem maximal mogli-
chen und dem im Zeitpunkt des Einkaufs vorhandenen Betrag des VP-Kontos, unter Berlck-
sichtigung der gewahlten Planvariante gemass Artikel 27 Absatz 6 und nach Abzug der Be-
trage gemass Artikel 16 Absatz 4 Buchstaben a bis d, nicht Gibersteigen. Der maximal mogli-
che Betrag des VP-Kontos entspricht der Summe folgender zwei Betrage:

a. der Kosten fir die Finanzierung der Differenz zwischen der Altersrente im ordentlichen
Rucktrittsalter und der vorzeitigen Altersrente im Alter 58 (siehe Anhang, Artikel 5);

b. der Kosten fiir die Finanzierung der maximalen Uberbriickungsrente (sieche Anhang, Ar-
tikel 6).

6 Fur aktive Mitglieder, die das Alter der vorzeitigen Pensionierung erreicht haben, wird der
Hochstbetrag aufgrund eines sofortigen Rucktritts bestimmt.

7 Bei einer Auszahlung im Rahmen einer Scheidung oder der Wohneigentumsférderung wird
in erster Linie das VP-Konto verwendet, anschliessend das Sparguthaben im Kapitalplan und
schliesslich das Altersguthaben im Basisplan des aktiven Mitglieds. Eine allfallige Rickerstat-
tung wird in erster Linie dem Altersguthaben im Basisplan zugewiesen.
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8 Bei aktiven Mitgliedern, die das Alter der vorzeitigen Pensionierung erreicht haben und deren
Leistungen aufgrund eines sofortigen Rucktritts, unter Bericksichtigung des VP-Kontos, das
reglementarische Leistungsziel der gewahlten Planvariante gemass Artikel 27 Absatz 6 im or-
dentlichen Rucktrittsalter um 5 % Uberschreiten, werden das Alters- und das Sparguthaben
und das VP-Konto nicht mehr verzinst, das Alters- und das Sparguthaben nicht mehr mit Al-
ters- bzw. Spargutschriften nach Artikel 27 und Artikel 40 gedufnet und keine Sparbeitrage
gemass Artikel 27 und Artikel 40 fallig.

Art. 44 Verwendung des VP-Kontos

' Das VP-Konto wird bei Pensionierung, Invaliditat, Tod oder Austritt fallig. Der erworbene
Betrag wird zusatzlich zu den anderen gemass diesem Reglement bestimmten Leistungen
ausgerichtet.

2 Der Betrag des VP-Kontos wird wie folgt ausbezanhit:

a. bei Pensionierung: an das aktive Mitglied, entweder in Form einer Erhohung seiner Alters-
und/oder seiner Uberbrickungsrente (Wahl des aktiven Mitglieds) oder in Kapitalform;

b. bei Invaliditat: an das invalide Mitglied, in Kapitalform. Artikel 31 gilt sinngemass;

c. bei Tod: an die Anspruchsberechtigten des Todesfallkapitals nach Artikeln 35 f., in Kapi-
talform;

d. bei Austritt: zugunsten des aktiven Mitglieds gemass Artikel 38.

3_.Die Leistungen an das aktive Mitglied sind nach Ausfinanzierung der maximal mdglichen
Uberbrickungsrente auf 105 % des reglementarischen Leistungsziels der gewahlten Planva-
riante gemass Artikel 27 Absatz 6 beschrankt. Ein allfalliger Gbersteigender Teil verfallt der
Kasse.
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Organisation

Art. 45 Zusammensetzung und Beschliisse des Stiftungsrates
! Oberstes Organ der Kasse ist der Stiftungsrat.

2 Der Stiftungsrat setzt sich aus gleich vielen Vertretern der Arbeitnehmer und der angeschlos-
senen Arbeitgeber zusammen. Grundsatzlich hat jeder angeschlossene Arbeitgeber An-
spruch auf einen Arbeitnehmervertreter und einen Arbeitgebervertreter. Der Stiftungsrat kann
fur kleine Arbeitgeber eine besondere Regelung treffen und die Vertretung bei Arbeitgebern
mit mehr als 500 Vollzeit-Stellen verdoppeln.

3 Ausserdem haben die Rentner Anspruch darauf, einen Vertreter in den Stiftungsrat zu ent-
senden. Der Rentnervertreter hat kein Stimmrecht.

4 Der Stiftungsrat konstituiert sich selbst. Er wahlt aus seinem Kreis einen Prasidenten.

5> Die Amtsdauer der Mitglieder des Stiftungsrates betragt 4 Jahre; die Mitglieder sind wieder
wahlbar. Die Amtsdauer der Mitglieder des Stiftungsrates endigt vorzeitig mit dem Austritt aus
dem Dienst der Firma; in diesem Falle hat fiir die verbleibende Amtszeit eine Ersatzwahl statt-
zufinden.

6 Der Stiftungsrat versammelt sich, so oft es die Geschéfte erfordern. Er ist beschlussfahig,
wenn die Mehrheit sowohl der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmervertreter anwesend ist.
Beschlisse werden mit dem Stimmenmehr der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter (ab-
solutes Stimmenmehr) gefasst. Findet ein Traktandum nicht das erforderliche Mehr, bleibt es
so lange auf der Traktandenliste, bis es entweder fallen gelassen oder ein mehrheitsfahiger
Konsens gefunden wird. Beschlisse kénnen auch auf dem Zirkularwege gefasst werden.
Uber die Verhandlungen und Beschliisse ist ein Protokoll zu fiihren.

" Das Geschéftsjahr der Kasse ist alljahrlich auf den 31. Dezember abzuschliessen.

Art. 46 Aufgaben des Stiftungsrats

' Der Stiftungsrat leitet die Geschafte der Kasse, vertritt inre Interessen und entscheidet Gber
alle Angelegenheiten, soweit sie ihm durch Gesetz und Verordnungen, Weisung der Auf-
sichtsbehdrde, die Stiftungsurkunde und das vorliegende Reglement tGiberbunden sind. Er ver-
tritt die Kasse nach aussen und bezeichnet die Personen, welche fir die Kasse rechtsverbind-
lich zeichnen, und die Art der Zeichnung. Er kann einen Geschéftsflhrer, welcher nicht Mit-
glied des Stiftungsrates zu sein braucht, wahlen und Aufgaben an ihn und die Kassenadmi-
nistration delegieren.

2 Er kann ein Geschéftsreglement (iber die Aufgaben und Befugnisse der einzelnen Organe
erlassen.
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3 Der Stiftungsrat verwaltet das Vermogen der Kasse. Das Stiftungsvermdgen ist dem Sinn
des Stiftungszweckes entsprechend sorgfaltig und unter Beachtung einer angemessenen Ri-
sikoverteilung und Rendite sicher anzulegen. Der Stiftungsrat entscheidet im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen Uber die Anlage. Er erlasst ein Anlagereglement.

Art. 47 Haftung der Kasse und der verantwortlichen Personen
' Fir die Verbindlichkeiten der Kasse haftet ausschliesslich das Stiftungsvermogen.

2 Alle mit der Verwaltung, Geschaftsfihrung oder Kontrolle der Kasse betrauten Personen
sind fir den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich oder fahrlassig zufligen.

3 Alle in Absatz 2 aufgeflihrten Personen sind verpflichtet, sich das fiir inre Aufgabe notwen-
dige Fachwissen anzueignen. Die Kasse stellt die notwendige Ausbildung kostenlos zur Ver-
fugung.

Art. 48 Schweigepflicht

Die Stiftungsorgane und ihre Beauftragten sind zu strengster Verschwiegenheit tber die ihnen
in AusUbung ihrer Tatigkeit zur Kenntnis gelangenden personlichen Verhaltnisse der Teilneh-
mer sowie geschaftlichen Angelegenheiten der Firma verpflichtet. Die Schweigepflicht besteht
auch nach Beendigung der Tatigkeit weiter.

Art. 49 Revisionsstelle
Die vom Stiftungsrat bezeichnete Revisionsstelle prift, ob:
a. die Jahresrechnung und die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;

b. die Organisation, die Geschaftsfuhrung sowie die Vermdgensanlage den gesetzlichen und
reglementarischen Bestimmungen entsprechen;

c. die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalitat in der Vermdgensverwaltung getroffen wur-
den und die Einhaltung der Loyalitatspflichten durch den Stiftungsrat hinreichend kontrol-
liert wird;

d. die freien Mittel oder Uberschussbeteiligungen aus Versicherungsvertragen in Uberein-
stimmung mit den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen verwendet wurden;

e. im Falle einer Unterdeckung die Kasse die erforderlichen Massnahmen zur Wiederherstel-
lung der vollen Deckung eingeleitet hat;

f. die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehérde gemacht
wurden.

Art. 50 Anerkannter Experte fiir berufliche Vorsorge

' Der vom Stiftungsrat ernannte anerkannte Experte fiir berufliche Vorsorge Uberpriift perio-
disch, ob:

a. die Kasse Sicherheit dafur bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfillen kann;

b. die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen tber die Leistungen und
die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
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2 Er unterbreitet dem Stiftungsrat Empfehlungen insbesondere tber:
a. den technischen Zinssatz und die Ubrigen technischen Grundlagen;
b. die Massnahmen, die im Falle einer Unterdeckung einzuleiten sind.

3 Werden die Empfehlungen des Experten fir die berufliche Vorsorge vom Stiftungsrat nicht
befolgt und erscheint dadurch die Sicherheit der Kasse gefahrdet, meldet er dies der Auf-
sichtsbehdrde.

Art. 51 Versicherungsvertrag

Die Kasse kann die Versicherungsrisiken ganz oder teilweise bei einer schweizerischen Ver-
sicherungsgesellschaft versichern. Samtliche aus dem Versicherungsvertrag fallig werdenden
Leistungen fliessen der Kasse zu. Das Falligwerden von Versicherungsleistungen ist ohne
Prajudiz auf das Falligwerden und den Umfang von Leistungen gemass diesem Reglement.
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Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 52 Ubergangsbestimmungen betreffend die laufenden Renten, die Invalidenrenten
und die Hinterlassenenleistungen

' Das In-Kraft-Treten des vorliegenden Reglements per 1. Januar 2026 hat keine Auswirkun-
gen auf laufende Renten.

2 Die Invalidenrenten mit Anspruchsbeginn vor dem 1. Januar 2026 berechnen sich nach den
zum Zeitpunkt des Anspruchsbeginns giltigen reglementarischen Bestimmungen.

3 Massgebend fir die Bestimmung der Hinterlassenenleistungen von laufenden Alters- und
Invalidenrenten ist das zum Zeitpunkt des Todes gultige Reglement.

Art. 53 Ubergangsbestimmung zu Artikel 31 Absatz 3 giiltig ab 1. Januar 2022

' Fir Invalidenrentenbeziiger, deren Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist
und die am 1. Januar 2022 das 55. Altersjahr vollendet haben, gilt das bisherige Reglement.

2 Fur Invalidenrentenbeziiger, deren Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist
und die am 1. Januar 2022 das 55. Altersjahr noch nicht vollendet haben, bleibt der bisherige
Rentenanspruch bestehen, bis sich der Invaliditatsgrad nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG andert.
Der bisherige Rentenanspruch bleibt auch nach einer Anderung nach Artikel 17 Absatz 1
ATSG bestehen, sofern die Anwendung von Artikel 31 Absatz 3 dieses Reglements zur Folge
hat, dass der bisherige Rentenanspruch bei einer Erhéhung des Invaliditatsgrades sinkt oder
bei einem Sinken des Invaliditdtsgrades ansteigt.

3 Fir Invalidenrentenbeziiger, deren Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist
und die am 1. Januar 2022 das 30. Altersjahr noch nicht vollendet haben, wird die Regelung
des Rentenanspruchs nach Artikel 31 Absatz 3 dieses Reglements spatestens ab dem 1. Ja-
nuar 2032 angewendet. Falls der Betrag der Invalidenpension im Vergleich zum bisherigen
Betrag sinkt, wird dem Invalidenrentenbeziiger der bisherige Betrag solange ausgerichtet, bis
sich der Invaliditatsgrad nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG verandert.

4 Wahrend der provisorischen Weiterversicherung nach Artikel 32 dieses Reglements wird die
Anwendung von Artikel 31 Absatz 3 aufgeschoben

Art. 54 Ubergangsbestimmung betreffend die Uberbriickungsrente

! Mitglieder, die am 1. Januar 2025 mindestens 53 Jahre alt sind und mindestens 5 Jahre bei
der Kasse versichert waren, haben Anspruch auf eine Uberbriickungsrente gemass folgenden
Buchstaben a-g:

a. Bezlger einer vorzeitigen Altersrente bei 100 % Pensionierungsgrad haben Anspruch auf
eine Uberbrickungsrente, sofern sie 10 Dienstjahre vollendet haben. Die Uberbriickungs-
rente entspricht dem Betrag der vollen AHV-Rente, die dem Grundlohn des Mitglieds im
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Zeitpunkt des Rucktritts zugeordnet ist. Falls dieser Betrag CHF 29'400.- Gbersteigen
wurde, wird er auf CHF 29'400.- gekirzt (entsprechend der AHV-Maximalrente des Jahres
2024). Buchstabe d und f bleiben vorbehalten;

Bezuger einer vorzeitigen Altersrente bei 100 % Pensionierungsgrad haben Anspruch auf
insgesamt hdchstens 3 Jahresrenten. Der Anspruch betragt jedoch insgesamt héchstens:

— 2 Jahresrenten fir Frauen des Jahrgangs 1960;

— 2.25 Jahresrenten fir Frauen des Jahrgangs 1961;
— 2.50 Jahresrenten fir Frauen des Jahrgangs 1962;
— 2.75 Jahresrenten fur Frauen des Jahrgangs 1963.

Teilzeitmitarbeitern wird die Uberbriickungsrente entsprechend ihrem Teilzeitgrad ge-
wahrt;

Bei weniger als 20 Dienstjahren wird die Uberbriickungsrente fiir jedes fehlende Jahr um
10 % gekurzt (pro rata nach Monat gerechnet). Es werden nur Dienstjahre bertcksichtigt,
die auch Versicherungsjahre bei der Pensionskasse Unilever Schweiz sind;

Der Anspruch auf die Uberbriickungsrente entsteht mit dem Anspruch auf die Altersrente
und erlischt im AHV-Referenzalter oder wenn das Mitglied Anspruch auf eine IV-Rente hat
oder im Todesfall;

Erfolgt der Bezug einer vollstandigen Altersrente bei 100 % Pensionierungsgrad vor dem
Alter 62, wird der Gesamtbetrag der Jahresrenten, auf die das Mitglied Anspruch hat, zu
gleichen Teilen auf die Jahre verteilt, die vom Beginn des Bezugs einer vorzeitigen Alters-
rente bei 100 % Pensionierungsgrad bis zum AHV-Referenzalter reichen. (Verteilungsfak-
tor bei einem Mann mit vorzeitiger Pensionierung bei 100 % Pensionierungsgrad im Alter
60: 3/(65—-60)=3/5);

Das Mitglied darf eine Erhéhung der Ubererckungsrgnte zu Lasten des VP-Kontos ge-
mass Artikel 44 Absatz 2 bis zur Hohe der maximalen Uberbrickungsrente gemass Buch-
stabe a verlangen.

2Die anspruchsberechtigten Mitglieder miissen ab dem 1. Januar 2025 innerhalb der nachs-
ten 5 Jahre ihren Anspruch fir eine Vorpensionierung bei der Kasse anmelden. Bei einer
Voranmeldung flr eine Vorpensionierung kann das effektive Datum der Vorpensionierung
noch verschoben oder aufgehoben werden.

Art. 55 Sanierungsmassnahmen

' Bei einer Unterdeckung gemass Artikel 48 BVV 2 legt der Stiftungsrat in Zusammenarbeit
mit dem Experten fir berufliche Vorsorge angemessene Massnahmen zur Behebung der Un-
terdeckung fest. Nétigenfalls kdnnen insbesondere die Verzinsung der Alters- und Spargut-
haben sowie des VP-Kontos, die Finanzierung und die Leistungen den vorhandenen Mitteln
angepasst werden. Der Grundsatz der Verhaltnismassigkeit ist zu beachten.
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2 Sofern die Massnahmen nach Absatz 1 nicht zum Ziel fihren, kann die Kasse unter Wahrung
der Grundsatze der Verhaltnismassigkeit und der Subsidiaritat von den Mitgliedern, dem Ar-
beitgeber und den Rentnern Beitrage zur Behebung der Unterdeckung erheben. Der Betrag
des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die Summe der Beitrage der Mitglie-
der. Der Sanierungsbeitrag des Arbeitgebers kann nur mit dessen Zustimmung erhoben
werden, sofern damit Uberobligatorische Leistungen finanziert werden. Die Erhebung eines
Beitrags von den Rentnern ist nur auf dem Teil der Rente zuléssig, der in den letzten 10 Jah-
ren vor der Einfuhrung der Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorge-
schriebene Erhéhungen entstanden ist, und der nicht die Mindestleistungen gemass BVG be-
trifft. Die Hohe der Rente bei Entstehung des Rentenanspruchs bleibt gewahrleistet. Der Bei-
trag der Rentner wird mit den laufenden Renten verrechnet.

3 Der Sanierungsbeitrag wird fir die Berechnung der minimalen Freizligigkeitsleistung und
des Todesfallkapitals nicht bertcksichtigt.

4 Sofern sich die Massnahmen nach Absatz 2 als ungeniigend erweisen, kann die Kasse den
Mindestzinssatz gemass BVG wahrend der Dauer der Unterdeckung, maximal jedoch wah-
rend funf Jahren unterschreiten. Die Unterschreitung darf hdchstens 0.5 % betragen.

5> Die Kasse kann die Auszahlung des Vorbezugs flr die Riickerstattung von Hypothekardar-
lehen zeitlich und betragsmassig einschranken oder ganz verweigern; die Kasse teilt dem
Mitglied, welchem die Auszahlung eingeschrankt oder verweigert wird, die Dauer und das
Ausmass der Massnahme mit.

6 Der Arbeitgeber kann im Fall einer Unterdeckung Einlagen in ein gesondertes Konto "Arbeit-
geberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht" vornehmen und auch Mittel der ordentlichen
Arbeitgeberbeitragsreserve auf dieses Konto Ubertragen. Der Arbeitgeber und die Kasse tref-
fen eine entsprechende schriftliche Vereinbarung. Die Einlagen dirfen den Betrag der Unter-
deckung nicht Ubersteigen und werden nicht verzinst. Die Arbeitgeberbeitragsreserve mit Ver-
wendungsverzicht bleibt so lange bestehen, als die Unterdeckung vorliegt.

" Besteht in der Kasse eine Unterdeckung gemass Artikel 48 BVV 2, muss der Stiftungsrat die
Aufsichtsbehoérde, den Arbeitgeber, die Mitglieder und die Rentner Gber die Unterdeckung und
die in Zusammenarbeit mit dem Experten fur berufliche Vorsorge festgelegten Massnahmen
informieren.

Art. 56 Anwendung, Auslegung und Anderung des Reglements

' Dieses Reglement wurde in deutscher Sprache erstellt und in andere Sprachen Ubersetzt.
Bei Abweichungen zwischen dem deutschen Text und einer Ubersetzung ist der deutsche
Text massgebend.

2 Alle in diesem Reglement nicht ausdriicklich vorgesehenen Falle werden durch den Stif-
tungsrat im Sinn und Geist der Statuten und dieses Reglements sowie unter Berticksichtigung
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen entschieden.

3 Gerichtsstand fiir Streitigkeiten bezliglich Auslegung, Anwendung oder Nichtanwendung der
Bestimmungen dieses Reglements ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten
oder der Ort des Betriebs, bei dem das Mitglied angestellt wurde.

‘f. Der Stiftungsrat kann dieses Reglement jederzeit andern, wobei jedoch die auf den Tag der
Anderung berechneten erworbenen Anspriiche der Mitglieder nicht herabgesetzt werden dur-
fen.
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Art. 57 In-Kraft-Treten

' Das vorliegende Reglement wurde am 19. Mai 2026 durch den Stiftungsrat verabschiedet
und tritt am 19. Mai 2026 in Kraft. Es ersetzt das am 1. Januar 2026 in Kraft getretene Vor-
sorgereglement mitsamt sdmtlichen Nachtragen.

2 Es wird der Aufsichtsbehorde zur Kenntnisnahme eingereicht.

3 Es wird allen Mitgliedern ausgehandigt.
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Anhang

Art. 1 Angeschlossene Arbeitgeber

(Einleitung zum Reglement)

Folgende Gesellschaften haben sich der Kasse angeschlossen (Stand 1. Januar 2026):
a. Unilever Schaffhausen Service AG, Schaffhausen
b. Unilever Schweiz GmbH, Thayngen

Art. 2 Koordinationsbetrag und versicherter Lohn
(Artikel 11 und 12 des Reglements)

' Fir die Berechnung des versicherten Lohnes gelten folgende Werte (Stand 1. Januar 2026):
a. Koordinationsbetrag: 22’565 Franken bei einem Beschaftigungsgrad von 100%;

b. minimaler versicherter Lohn: 3’780 Franken;

c. maximaler versicherter Lohn: 500’000 Franken.

Art. 3 Verzinsung der Alters- und Sparguthaben
(Artikel Art. 27, 39 und 43 des Reglements)

' Der Satz, mit dem das Altersguthaben im Basisplan, das Sparguthaben im Kapitalplan
"Schicht" und das Guthaben auf dem VP-Konto verzinst wird, entspricht:

Jahr Zinssatz
2011 2.00 %
2012 1.50 %
2013 2.25 %
2014 2.25 %
2015 1.75 %
2016 2.25 %
2017 4.00 %
2018 1.00 %
2019 5.00 %
2020 3.00 %
2021 5.00 %
2022 1.00 %
2023 525 %
2024 6.50 %
2025 1.25 %
2026 1.25 %

Art. 4 Maximal moglicher Betrag des Altersguthabens
(Artikel 16 des Reglements)

' Das maximal mogliche Altersguthaben wird in Prozenten des versicherten Lohnes und unter
Bericksichtigung des Alters des aktiven Mitglieds sowie der gewahlten Planvariante gemass
Artikel 27 Absatz 6 festgelegt.
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2 Das Alter des aktiven Mitglieds entspricht der Differenz zwischen dem laufenden Kalender-
jahr und dem Geburtsjahr.

3 Die folgenden Werte gelten jeweils am Ende des Jahres:

Plan Plus:
Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor
20 16.5% 32 236.0% 44 551.7% 56 952.6%
21 33.2% 33 257.2% 45 583.1% 57 988.5%
22 50.1% 34 278.7% 46 614.8% 58 1024.9%
23 67.1% 35 303.4% 47 646.8% 59 1061.7%
24 84.4% 36 328.4% 48 679.3% 60 1098.9%
25 101.9% 37 353.7% 49 712.1% 61 1136.5%
26 119.6% 38 379.2% 50 745.3% 62 1174.6%
27 137.4% 39 405.1% 51 778.8% 63 1213.1%
28 155.5% 40 433.7% 52 812.8% 64 1252.1%
29 173.8% 41 462.7% 53 847.1% 65-70 1291.5%
30 194.3% 42 492.1% 54 881.9%
31 215.0% 43 521.7% 55 917.0%

Plan Standard:
Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor
20 12.5% 32 180.3% 44 436.6% 56 769.4%
21 25.1% 33 196.8% 45 462.6% 57 799.2%
22 37.9% 34 213.6% 46 489.0% 58 829.4%
23 50.9% 35 233.6% 47 515.6% 59 860.0%
24 64.0% 36 253.7% 48 542.5% 60 890.9%
25 77.2% 37 274.2% 49 569.7% 61 922.1%
26 90.6% 38 294.8% 50 597.3% 62 953.7%
27 104.1% 39 315.7% 51 625.2% 63 985.7%
28 117.8% 40 339.3% 52 653.4% 64 1018.0%
29 131.7% 41 363.2% 53 681.9% 65-70 1050.7%
30 147.7% 42 387.4% 54 710.7%
31 163.9% 43 411.9% 55 739.9%

Plan Minus:
Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor
20 10.5% 32 152.4% 44 379.1% 56 677.8%
21 21.1% 33 166.6% 45 402.4% 57 704.6%
22 31.9% 34 181.1% 46 426.0% 58 731.7%
23 42.7% 35 198.6% 47 449.9% 59 759.1%
24 53.7% 36 216.4% 48 474.1% 60 786.8%
25 64.8% 37 234.4% 49 498.6% 61 814.9%
26 76.1% 38 252.6% 50 523.3% 62 843.3%
27 87.5% 39 271.0% 51 548.3% 63 872.0%
28 99.0% 40 292.1% 52 573.6% 64 901.0%
29 110.6% 41 313.5% 53 599.2% 65-70 930.3%
30 124.4% 42 335.1% 54 625.1%
31 138.3% 43 357.0% 55 651.3%
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Art. 5 Vorfinanzierung der vorzeitigen Pensionierung
(Artikel 43 und Artikel 44 des Reglements)

'Die maximale Finanzierung der vorzeitigen Pensionierung wird in Prozenten des
versicherten Lohnes unter Berticksichtigung des Alters des Versicherten und der Planvariante
gemass Artikel 27 Absatz 6 festgelegt Das Alter entspricht der Differenz zwischen dem lau-
fenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

2 Bruchteile von Jahren beim Pensionierungsalter werden anteilsmassig berlicksichtigt.

Einkaufstabelle vorzeitige Pensionierung Plan Plus

Alter 64 63 62 61 60 59 58

20 46.3% 94.8% 145.7% 199.0% 244.9% 292.5% 341.8%
21 46.9% 95.9% 147.3% 201.3% 247.8% 295.8% 345.7%
22 47.4% 97.0% 149.0% 203.6% 250.6% 299.2% 349.7%
23 48.0% 98.2% 150.7% 206.0% 253.5% 302.7% 353.7%
24 48.5% 99.3% 152.5% 208.3% 256.4% 306.2% 357.8%
25 49.1% 100.4% 154.2% 210.7% 259.3% 309.7% 361.9%
26 49.6% 101.6% 156.0% 213.2% 262.3% 313.3% 366.0%
27 50.2% 102.7% 157.8% 215.6% 265.3% 316.9% 370.2%
28 50.8% 103.9% 159.6% 218.1% 268.4% 320.5% 374.5%
29 51.4% 105.1% 161.5% 220.6% 271.5% 324.2% 378.8%
30 52.0% 106.3% 163.3% 223.1% 274.6% 327.9% 383.2%
31 52.6% 107.6% 165.2% 225.7% 277.8% 331.7% 387.6%
32 53.2% 108.8% 167.1% 228.3% 281.0% 335.5% 392.0%
33 53.8% 110.0% 169.0% 230.9% 284.2% 339.4% 396.5%
34 54.4% 111.3% 171.0% 233.6% 287.5% 343.3% 401.1%
35 55.0% 112.6% 172.9% 236.3% 290.8% 347.2% 405.7%
36 55.7% 113.9% 174.9% 239.0% 294.1% 351.2% 410.4%
37 56.3% 115.2% 176.9% 241.7% 297.5% 355.2% 415.1%
38 56.9% 116.5% 179.0% 244.5% 300.9% 359.3% 419.9%
39 57.6% 117.9% 181.0% 247.3% 304.4% 363.5% 424.7%
40 58.3% 119.2% 183.1% 250.2% 307.9% 367.6% 429.6%
41 58.9% 120.6% 185.2% 253.0% 311.4% 371.9% 434.5%
42 59.6% 122.0% 187.3% 255.9% 315.0% 376.1% 439.5%
43 60.3% 123.4% 189.5% 258.9% 318.6% 380.5% 444.6%
44 61.0% 124.8% 191.7% 261.9% 322.3% 384.8% 449.7%
45 61.7% 126.2% 193.9% 264.9% 326.0% 389.3% 454.9%
46 62.4% 127.7% 196.1% 267.9% 329.7% 393.7% 460.1%
47 63.1% 129.1% 198.3% 271.0% 333.5% 398.3% 465.4%
48 63.8% 130.6% 200.6% 274.1% 337.4% 402.8% 470.7%
49 64.6% 132.1% 202.9% 277.3% 341.2% 407.5% 476.1%
50 65.3% 133.7% 205.3% 280.5% 345.2% 412.2% 481.6%
51 66.1% 135.2% 207.6% 283.7% 349.1% 416.9% 487.2%
52 66.8% 136.7% 210.0% 287.0% 353.1% 421.7% 492.8%
53 67.6% 138.3% 212.4% 290.3% 357.2% 426.6% 498.4%
54 68.4% 139.9% 214.9% 293.6% 361.3% 431.5% 504.2%
55 69.2% 141.5% 217.3% 297.0% 365.5% 436.4% 510.0%
56 70.0% 143.1% 219.8% 300.4% 369.7% 441.4% 515.8%
57 70.8% 144.8% 222.4% 303.8% 373.9% 446.5% 521.8%
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58 71.6% 146.5% 224.9% 307.3% 378.2% 451.6% 527.8%
59 72.4% 148.1% 227.5% 310.9% 382.6% 456.8%
60 73.2% 149.8% 230.1% 314.4% 387.0%
61 74.1% 151.6% 232.8% 318.1%
62 74.9% 153.3% 235.5%
63 75.8% 155.1%
64 76.7%
65

Einkaufstabelle vorzeitige Pensionierung Plan Standard
Alter 64 63 62 61 60 59 58
20 38.1% 78.0% 119.7% 163.5% 201.3% 240.4% 280.9%
21 38.5% 78.9% 121.1% 165.4% 203.6% 243.2% 284.1%
22 39.0% 79.8% 122.5% 167.3% 206.0% 246.0% 287.4%
23 39.4% 80.7% 123.9% 169.2% 208.3% 248.8% 290.7%
24 39.9% 81.6% 125.3% 171.2% 210.7% 251.6% 294.1%
25 40.3% 82.5% 126.8% 173.2% 213.1% 254.5% 297.4%
26 40.8% 83.5% 128.2% 175.1% 215.6% 257.5% 300.9%
27 41.3% 84.5% 129.7% 177.2% 218.1% 260.4% 304.3%
28 41.8% 85.4% 131.2% 179.2% 220.6% 263.4% 307.8%
29 42.2% 86.4% 132.7% 181.3% 223.1% 266.5% 311.4%
30 42.7% 87.4% 134.2% 183.3% 225.7% 269.5% 314.9%
31 43.2% 88.4% 135.8% 185.4% 228.3% 272.6% 318.6%
32 43.7% 89.4% 137.3% 187.6% 230.9% 275.8% 322.2%
33 44.2% 90.4% 138.9% 189.7% 233.6% 278.9% 325.9%
34 44.7% 91.5% 140.5% 191.9% 236.2% 282.1% 329.7%
35 45.2% 92.5% 142.1% 194.1% 239.0% 285.4% 333.5%
36 45.8% 93.6% 143.7% 196.4% 241.7% 288.7% 337.3%
37 46.3% 94.7% 145.4% 198.6% 244.5% 292.0% 341.2%
38 46.8% 95.8% 147.1% 200.9% 247.3% 295.3% 345.1%
39 47.3% 96.9% 148.8% 203.2% 250.1% 298.7% 349.1%
40 47.9% 98.0% 150.5% 205.5% 253.0% 302.2% 353.1%
41 48.4% 99.1% 152.2% 207.9% 255.9% 305.6% 357.2%
42 49.0% 100.3% 153.9% 210.3% 258.9% 309.2% 361.3%
43 49.6% 101.4% 155.7% 212.7% 261.8% 312.7% 365.4%
44 50.1% 102.6% 157.5% 215.2% 264.9% 316.3% 369.6%
45 50.7% 103.8% 159.3% 217.6% 267.9% 319.9% 373.9%
46 51.3% 104.9% 161.2% 220.1% 271.0% 323.6% 378.2%
47 51.9% 106.2% 163.0% 222.7% 274.1% 327.3% 382.5%
48 52.5% 107.4% 164.9% 225.2% 277.3% 331.1% 386.9%
49 53.1% 108.6% 166.8% 227.8% 280.4% 334.9% 391.4%
50 53.7% 109.9% 168.7% 230.4% 283.7% 338.8% 395.9%
51 54.3% 111.1% 170.6% 233.1% 286.9% 342.7% 400.4%
52 54.9% 112.4% 172.6% 235.8% 290.2% 346.6% 405.0%
53 55.6% 113.7% 174.6% 238.5% 293.6% 350.6% 409.7%
54 56.2% 115.0% 176.6% 241.2% 296.9% 354.6% 414.4%
55 56.9% 116.3% 178.6% 244.0% 300.4% 358.7% 419.2%
56 57.5% 117.7% 180.7% 246.8% 303.8% 362.8% 424.0%
57 58.2% 119.0% 182.8% 249.7% 307.3% 367.0% 428.9%
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58 58.8% 120.4% 184.9% 252.5% 310.8% 371.2% 433.8%
59 59.5% 121.8% 187.0% 255.4% 314.4% 375.5%

60 60.2% 123.2% 189.1% 258.4% 318.0%

61 60.9% 124.6% 191.3% 261.3%

62 61.6% 126.0% 193.5%

63 62.3% 127.5%

64 63.0%

65
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Einkaufstabelle vorzeitige Pensionierung Plan Minus

Alter 64 63 62 61 60 59 58

20 34.0% 69.5% 106.7% 145.8% 179.5% 214.4% 250.5%
21 34.4% 70.3% 108.0% 147.5% 181.5% 216.8% 253.4%
22 34.8% 71.1% 109.2% 149.2% 183.6% 219.3% 256.3%
23 35.2% 71.9% 110.5% 150.9% 185.7% 221.8% 259.2%
24 35.6% 72.8% 111.7% 152.6% 187.9% 224.4% 262.2%
25 36.0% 73.6% 113.0% 154.4% 190.0% 227.0% 265.2%
26 36.4% 74.4% 114.3% 156.1% 192.2% 229.6% 268.3%
27 36.8% 75.3% 115.6% 157.9% 194.4% 232.2% 271.4%
28 37.2% 76.2% 117.0% 159.7% 196.7% 234.9% 274.5%
29 37.7% 77.0% 118.3% 161.6% 198.9% 237.6% 277.6%
30 38.1% 77.9% 119.7% 163.4% 201.2% 240.3% 280.8%
31 38.5% 78.8% 121.0% 165.3% 203.5% 243.1% 284.1%
32 39.0% 79.7% 122.4% 167.2% 205.9% 245.9% 287.3%
33 39.4% 80.7% 123.8% 169.1% 208.2% 248.7% 290.6%
34 39.9% 81.6% 125.3% 171.1% 210.6% 251.6% 294.0%
35 40.3% 82.5% 126.7% 173.1% 213.1% 254.5% 297.4%
36 40.8% 83.5% 128.2% 175.1% 215.5% 257.4% 300.8%
37 41.3% 84.4% 129.6% 177.1% 218.0% 260.3% 304.2%
38 41.7% 85.4% 131.1% 179.1% 220.5% 263.3% 307.7%
39 42.2% 86.4% 132.6% 181.2% 223.0% 266.4% 311.3%
40 42.7% 87.4% 134.2% 183.2% 225.6% 269.4% 314.9%
41 43.2% 88.4% 135.7% 185.3% 228.2% 272.5% 318.5%
42 43.7% 89.4% 137.3% 187.5% 230.8% 275.7% 322.1%
43 44.2% 90.4% 138.8% 189.6% 233.5% 278.8% 325.8%
44 44.7% 91.5% 140.4% 191.8% 236.2% 282.0% 329.6%
45 45.2% 92.5% 142.0% 194.0% 238.9% 285.3% 333.4%
46 45.7% 93.6% 143.7% 196.3% 241.6% 288.6% 337.2%
47 46.3% 94.7% 145.3% 198.5% 244.4% 291.9% 341.1%
48 46.8% 95.7% 147.0% 200.8% 247.2% 295.2% 345.0%
49 47.3% 96.8% 148.7% 203.1% 250.0% 298.6% 349.0%
50 47.9% 98.0% 150.4% 205.4% 252.9% 302.1% 353.0%
51 48.4% 99.1% 152.1% 207.8% 255.8% 305.5% 357.1%
52 49.0% 100.2% 153.9% 210.2% 258.8% 309.1% 361.2%
53 49.6% 101.4% 155.7% 212.6% 261.7% 312.6% 365.3%
54 50.1% 102.5% 157.4% 215.1% 264.8% 316.2% 369.5%
55 50.7% 103.7% 159.3% 217.5% 267.8% 319.8% 373.8%
56 51.3% 104.9% 161.1% 220.0% 270.9% 323.5% 378.1%
57 51.9% 106.1% 162.9% 222.6% 274.0% 327.2% 382.4%
58 52.5% 107.3% 164.8% 225.1% 277.1% 331.0% 386.8%
59 53.1% 108.6% 166.7% 227.7% 280.3% 334.8%

60 53.7% 109.8% 168.6% 230.3% 283.6%

61 54.3% 111.1% 170.6% 233.0%

62 54.9% 112.4% 172.5%

63 55.6% 113.7%

64 56.2%

65
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Art. 6 Vorfinanzierung der Uberbriickungsrente
(Artikel 43 und Artikel 44 des Reglements)

' Der notwendige Betrag fiir die Vorfinanzierung einer Uberbriickungsrente von 1'000 Franken
bis zum ordentlichen Pensionierungsalter der AHV entspricht folgendem Betrag (in Franken).

2 Das Alter entspricht der Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburts-
jahr.
3 Bruchteile von Jahren beim Pensionierungsalter werden anteilsmassig berlicksichtigt.

Einkaufstabelle vorzeitige Pensionierung

Alter 64 63 62 61 60 59 58
20 605 1223 1’856 2’503 3’165 3’841 4’533
21 612 1237 1877 2’532 3’201 3’886 4’585
22 619 1251 1’899 2’561 3'238 3’930 4638
23 626 1’266 1°921 2’590 3275 3’975 4’691
24 633 1280 1°943 2’620 3’313 4021 4’745
25 640 1295 1°965 2’650 3’351 4067 4’800
26 648 1’310 1°988 2’681 3’389 4114 4’855
27 655 1’325 2011 2712 3’428 4’161 4911
28 663 1’340 2034 2’743 3’468 4’209 4967
29 670 1’356 2057 2774 3’508 4258 5024
30 678 1’371 2081 2’806 3'548 4’307 5082
31 686 1387 2’105 2'838 3’589 4’356 5141
32 694 1403 2’129 2871 3’630 4’406 5200
33 702 1419 2’153 2904 3’672 4’457 5260
34 710 1436 2178 2’938 3714 4’508 5320
35 718 1’452 2203 2971 3757 4’560 5°381
36 726 1469 2'228 3’005 3’800 4612 5443
37 734 1’486 2254 3’040 3’844 4’666 5506
38 743 1’503 2'280 3’075 3’888 4719 5569
39 751 1’520 2’306 3110 3’933 4773 5633
40 760 1’537 2’333 3’146 3’978 4’828 5698
41 769 1’555 2’360 3182 4024 4’884 5763
42 778 1’573 2’387 3219 4070 4’940 5’830
43 787 1’591 2414 3'256 4117 4’997 5897
44 796 1’609 2442 3'293 4164 5054 5965
45 805 1628 2’470 3’331 4212 5112 6’033
46 814 1647 2’498 3’370 4’260 5171 6’102
47 823 1’666 2527 3’408 4’309 5231 6’173
48 833 1685 2’556 3’447 4’359 5291 6'244
49 842 1704 2’586 3’487 4’409 5'352 6'315
50 852 1724 2615 3’527 4’460 5413 6°388
51 862 1744 2’645 3’568 4’511 5476 6’462
52 872 1764 2’676 3’609 4’563 5538 6’536
53 882 1784 2’707 3'650 4615 5602 6’611
54 892 1’804 2’738 3692 4’668 5667 6’687
55 902 1’825 2’769 3’735 4’722 5732 6’764
56 913 1’846 2’801 3778 4776 5798 6’842
57 923 1’867 2’833 3’821 4’831 5’864 6’920
58 934 1’889 2’866 3’865 4’887 5932 7’000
59 944 1911 2’899 3910 4943 6’000

60 955 1'933 2932 3’955 5000

61 966 1'955 2966 4’000

62 977 1977 3’000

63 989 2’000

64 1°000

65
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Art. 7 Beispiel zu Einkauf von Vorsorgeleistungen:

Beitritt eines aktiven Mitglieds im Alter 35 mit einem Grundlohn von CHF 64’900 und einer
Freiztgigkeitsleistung von CHF 40'000 per Ende Jahr.

Koordinationsabzug CHF 22’565
Versicherter Lohn = CHF 64'900 — CHF 22'565 = CHF 42'335
Faktor fur maximal mdglichen Betrag des Altersguthabens
Ende Jahr (Anhang, Artikel 4, Plan Plus) = 303.4%
Maximal mdglicher Betrag des Altersguthabens Ende Jahr
= CHF 42'335 * 303.4% = CHF 128444
Notwendige Einlage fir die maximal mdgliche Rente im Alter 65
= CHF 128'444 — CHF 40'000 = CHF 88'444
Vorfinanzierung der vorzeitigen Pensionierung:
Geplantes Pensionierungsalter 60 62

Einkauf der Rente

Mit diesem Einkauf im Alter 35 ist die voraussichtliche Altersrente bei vorzeitiger Pensionie-
rung gleich hoch wie im ordentlichen Pensionierungsalter (Plan Plus).

Faktor gemass Einkaufstabelle
vorzeitige Pensionierung
(Anhang, Artikel 5)

290.8%

172.9%

Notwendiger Einkauf

290.8% * CHF 42’335

172.9% * CHF 42’335

rente von CHF 1'000
(Anhang, Artikel 6)

= CHF 123’110 = CHF 73197
Einkauf der Uberbriickungsrente
Einkauf fir eine Uberbriickungsrente von CHF 30°240.
Kosten flr eine Uberbriickungs- CHF 3757 CHF 2’203

Kosten fur die Uberbriickungs-

CHF 3’757 * 30.24

CHF 2’203 * 30.24

summe im Alter 35

rente von CHF 30’240 = CHF 113’612 = CHF 66’619
Maximal mégliche Einkaufssumme

Einkauf fir maximal mégliche CHF 88’444 CHF 88’444
Rente

Einkauf fir maximal mégliche CHF 123’110 CHF 73197
Rente bei vorzeitiger Pensionie-

rung

Einkauf der Uberbriickungsrente CHF 113’612 CHF 66’619
von CHF 30240

Maximal mégliche Einkaufs- CHF 325’166 CHF 228’260

Pensionskasse Unilever Schweiz

45

PK-Reglement 19.05.2026




Pensionskasse Unilever Schweiz 46 PK-Reglement 19.05.2026



	Mitgliedschaft
	Art. 1 Beitritt0F
	Art. 2 Information bei Arbeitsantritt1F
	Art. 3 Ärztliche Untersuchung, Vorbehalte und Anzeigepflichtverletzung2F
	Art. 4 Informationspflichten der Destinatäre3F
	Art. 5 Information des Mitglieds4F
	Art. 6 Ende5F
	Art. 7 Weiterversicherung nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber6F
	Art. 8 Prämienpflichtige, externe Mitgliedschaft7F
	Art. 9 Unbezahlter Urlaub8F
	Art. 10 Grundlohn9F
	Art. 11 Versicherter Lohn10F
	Art. 12 Massgebender Lohn im Kapitalplan 11F
	Art. 13 Weiterversicherung des bisherigen Lohnes12F
	Art. 14 Änderung des Beschäftigungsgrades 13F
	Art. 15 Ordentliches Rücktrittsalter14F
	Art. 16 Einkauf von Vorsorgeleistungen15F
	Art. 17 Ehescheidung16F
	Art. 18 Wohneigentumsförderung17F
	Art. 19 Zahlung und Verjährung der Leistungen18F
	Art. 20 Anpassung der Renten an die Preisentwicklung19F
	Art. 21 Überentschädigung20F
	Art. 22 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung21F
	Art. 23 Verschulden des Anspruchsberechtigten22F
	Art. 24 Abtretung von Haftpflichtansprüchen23F
	Art. 25 Vernachlässigung der Unterhaltspflicht24F
	Art. 26 Bearbeitung von Personendaten25F
	Art. 27 Altersguthaben und Altersgutschriften26F
	Art. 28 Beiträge27F
	Art. 29 Altersrente28F
	Art. 30 Teil-Altersrente29F
	Art. 31 Temporäre Invalidenrente und Beitragsbefreiung30F
	Art. 32 Provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs31F
	Art. 33 Ehegattenrente32F
	Art. 34 Lebenspartnerrente33F
	Art. 35 Todesfallkapital34F
	Art. 36 Persönliche Einkäufe im Todesfall von aktiven oder invaliden Mitgliedern35F
	Art. 37 Kinderrente (Waisen-, Invaliden- und Pensioniertenkinderrenten)36F
	Art. 38 Austrittsleistung37F
	Art. 39 Sparguthaben38F
	Art. 40 Beiträge und Spargutschriften39F
	Art. 41 Auszahlung40F
	Art. 42 Umwandlung des Sparguthabens in eine Rente41F
	Art. 43 Eröffnung eines VP-Kontos 42F
	Art. 44 Verwendung des VP-Kontos43F
	Art. 45 Zusammensetzung und Beschlüsse des Stiftungsrates44F
	Art. 46 Aufgaben des Stiftungsrats45F
	Art. 47 Haftung der Kasse und der verantwortlichen Personen46F
	Art. 48 Schweigepflicht47F
	Art. 49 Revisionsstelle48F
	Art. 50 Anerkannter Experte für berufliche Vorsorge49F
	Art. 51 Versicherungsvertrag50F
	Art. 52 Übergangsbestimmungen betreffend die laufenden Renten, die Invalidenrenten und die Hinterlassenenleistungen51F
	Art. 53 Übergangsbestimmung zu Artikel 31 Absatz 3 gültig ab 1. Januar 202252F
	Art. 54 Übergangsbestimmung betreffend die Überbrückungsrente53F
	Art. 55 Sanierungsmassnahmen54F
	Art. 56 Anwendung, Auslegung und Änderung des Reglements55F
	Art. 57 In-Kraft-Treten56F
	Art. 1 Angeschlossene Arbeitgeber
	Art. 2 Koordinationsbetrag und versicherter Lohn
	Art. 3 Verzinsung der Alters- und Sparguthaben
	Art. 4 Maximal möglicher Betrag des Altersguthabens
	Art. 5  Vorfinanzierung der vorzeitigen Pensionierung
	Art. 6 Vorfinanzierung der Überbrückungsrente
	Art. 7 Beispiel zu Einkauf von Vorsorgeleistungen:


